
zu erneuern. Da die rechtliche Anzweiflung 
der westlichen Berlin-Position durch die UdSSR 
letztlich total ist, kann man sich kaum vor-
stellen, wie die strittigen Grundsatzfragen des 
Berlin-Status aus den Viermächte-Verhand- 
lungen um einer angestrebten „praktischen 
Regelung" willen auf die Dauer ausgeklam-

mert bleiben können. Es erscheint zweifelhaft, 
daß die Westmächte einem Modus vivendi für 
Berlin zustimmen können, bei dem ihr Recht 
auf besatzungsrechtliche Anwesenheit von der 
anderen Seite nicht akzeptiert wird und damit 
unter den Vorbehalt jederzeitiger Attackie-
rung gestellt ist.

Die gegenwärtige Ost-West-Auseinandersetzung 
um die Bundespräsenz in West-Berlin

Während die Sowjetunion es gegenwärtig 
nicht für zweckmäßig hält, ihre Auffassung 
von der Illegitimität der westlichen Präsenz in 
West-Berlin in die Berlin-Verhandlungen ein-
zubringen, hat sie von Anfang an ein entschie-
denes Interesse gezeigt, die Frage der Bundes-
präsenz in West-Berlin zum Gesprächsgegen-
stand mit den Westmächten zu machen. Auch 
die westliche Seite hat den Wunsch gehabt, 
sich hierüber mit der UdSSR zu verständigen. 
Daher sind die drei westlichen Delegationen 
während der Botschafterverhandlungen ohne 
weiteres auf das sowjetische Verlangen ein-
gegangen, und auch die deutsche Bundes-
regierung ist in ihren Erörterungen mit der 
sowjetischen Führung wiederholt auf diesen 
Punkt zu sprechen gekommen.

Es erwies sich freilich sehr bald, daß das Inter-
esse, das die Verhandlungspartner an einer 
Diskussion über die Bundespräsenz in West- 
Berlin nehmen, völlig gegensätzlich ist. Für 
die westliche Seite geht es darum, die Ver-
flechtungen West-Berlins mit der Bundesrepu-
blik zu sichern, indem die UdSSR zur Hin-
nahme der sachlich wesentlichen Formen die-
ser Verflechtungen bewogen wird und damit 
von weiteren Schikanen und Gewaltmaßnah-
men an den Zugangswegen Abstand nimmt, 
mit denen der Forderung nach einem Abbau 
der Bundespräsenz Nachdruck verliehen wird. 
Zu den unaufgebbaren Formen der Verflech-
tung der Stadt mit Westdeutschland gehören 
nach westlicher Ansicht die Tätigkeit der ver-
schiedenen Bundesbehörden einschließlich mi-
nisterieller Kontaktstellen und die Zugehörig-
keit West-Berlins zum wirtschaftlichen, ad-
ministrativen, rechtlichen und finanziellen Sy-
stem der Bundesrepublik. Wenn die Sowjet-
union künftig auf alle Gegnerschaft gegen die 
Verflechtungen verzichten würde, schiene es 
der westlichen Seite vertretbar, nicht länger 
bundesdeutsche Verfassungsorgane in West-

Berlin tagen zu lassen oder dort bundesdeut-
sche Hoheitsakte durchzuführen. Durch das 
erhöhte Maß an Sicherheit für die Stadt, zu 
dem sich die UdSSR damit bereitgefunden 
hätte, würde das Bedürfnis nach psycholo-
gischen Rückenstärkungen für die West-Ber-
liner nachlassen. Sowjetunion und DDR suchen 
das Gespräch über die Bundespräsenz in der 
Absicht, die These von der prinzipiell unein-
geschränkten Völkerrechtswidrigkeit der An-
bindung West-Berlins an die Bundesrepublik 
Deutschland durchzusetzen und die Tätigkeit 
aller bundesdeutschen Verfassungsorgane in 
der Stadt zu unterbinden. Beruhigend wird 
dann vielfach hinzugefügt, daß an dem Status 
quo der wirtschaftlichen, finanziellen und 
rechtlichen Verbindungen West-Berlins zur 
Bundesrepublik nichts geändert werden solle, 
und es mag auch die Rede davon sein, daß die 
Tätigkeit unpolitischer westdeutscher Behör-
den — wie beispielsweise der Bundesversiche- 
rungsanstalt — geduldet werden könnte. Kei-
nesfalls aber könne hingenommen werden, 
daß amtliche Organe der Bundesrepublik in 
der Stadt, die nicht zum westdeutschen Staat 
gehöre und auf die er nicht den mindesten 
Anspruch erheben könne, Arbeitsbesuche 
machten oder Amtshandlungen durchführten. 
Die Definitionen sind dabei so unscharf, daß 
praktisch jeder Aufenthalt von nicht rein per-
sönlichem Charakter darunter verstanden wer-
den kann.

Umstritten ist auch die Rolle, die eine An-
erkennung der Bundespräsenz beziehungsweise 
der Verzicht auf sie innerhalb des erstrebten 
europäischen Entspannungsprozesses spielen 
würde. Nach westlicher Ansicht ist die Bundes-
präsenz in West-Berlin Bestandteil des Status 
quo, den zu achten die UdSSR vertraglich zur 
Richtschnur ihres außenpolitischen Verhaltens 
und zur Grundlage der Entspannung erklärt 
hat. Dabei wird darauf hingewiesen, daß die 



Bundespräsenz in ihrer heutigen Form seit 
fünfzehn bis zwanzig Jahren besteht und daß 
manche ihrer heute angegriffenen Aspekte 
lange Zeit von östlicher Seite nicht nur wider-
standslos hingenommen, sondern teilweise so-
gar ausdrücklich begrüßt worden sind. Man 
könne, so wird gefolgert, daher nicht nur von 
einem existenten Status quo, sondern auch von 
einem gewohnheitsrechtlich sanktionierten Zu-
stand sprechen, dessen nachträgliche Anta-
stung weder rechtens sein noch mit der Ent-
spannung vereinbart werden könne. Nach 
sowjetischer Auffassung dagegen erfüllt das 
Insistieren Bonns und seiner Verbündeten auf 
der Bundespräsenz in West-Berlin den vom 
Moskauer Vertrag unter Verdikt gestellten 
Tatbestand, daß eine der beiden Vertragspar-
teien territoriale Ansprüche an irgend jeman-
den (nämlich an die „selbständige politische 
Einheit West-Berlins") stellt. Dabei weigert 
sich die sowjetische Regierung, der Bundes-
präsenz den Charakter eines Status quo oder 
gar eines gewohnheitsrechtlichen Tatbestandes 
zuzugestehen. Gegen die Ansicht, daß die 
langjährige — und zudem langjährig unange-
fochtene — Existenz der Bundespräsenz einen 
zu achtenden Status quo geschaffen habe, wird 
eingewandt, daß zu dem Status quo auch die 
mittlerweile laut gewordenen Proteste der 
UdSSR und der DDR gehörten. Diesen nach- 
träglichen Protesten wird also die rechtliche 
Wirksamkeit zugeschrieben, die Faktizität der 
Bundespräsenz wieder aufzuheben. Gestützt 
auf diese Argumentation, hat Botschafter Falin 
in seinem Gespräch mit dem Vorsitzenden der 
Jungen Union, Echternach, kategorisch erklärt, 
daß es „keine Lösung mit Bundespräsenz" 
geben werde. Nach seinen Worten hat die 
Bundespräsenz als illegale Erscheinung zu 
verschwinden. Erst dann, so gab er zu ver-
stehen, würden die Störaktionen gegen den 
West-Berlin-Verkehr aufhören.

Es ist nun freilich weder in den internatio-
nalen Beziehungen im allgemeinen noch im 
Völkerrecht im besonderen üblich, daß ein 
Staat einen Rechtsanspruch auf eine bestimmte 
Regelung der Verhältnisse außerhalb des Ge-
bietes seiner politischen Kompetenz erhebt. 
Nadi westlicher Ansicht gilt das bezüglich der 
Forderungen, welche die UdSSR hinsichtlich 
des Verhältnisses West-Berlins zur Bundes-
republik Deutschland anmeldet. Die sowjeti-
sche Seite greift, um diesem Einwand zu be-
gegnen, auf ihre These vom Berlin-Status 
zurück, demzufolge die Westmächte in West- 
Berlin nur zeitweilige Verwaltungsrechte er-
hielten, deren sie überdies infolge ihrer Illoya-

lität gegenüber der sowjetischen Version der 
alliierten Besatzungsziele rechtlich verlustig 
gegangen seien. Von dieser Behauptung leitet 
sich der Schluß ab, daß die Westmächte recht-
lich gar nicht in der Lage gewesen seien, der 
Bundesrepublik Deutschland in West-Berlin 
irgendwelche Kompetenzen zu übertragen. In 
Wahrheit, so wird implizit angedeutet, hätte 
nur die Sowjetunion als Inhaber der Hoheits-
rechte in ganz Berlin eine derartige Über-
tragung vornehmen können. Was immer die 
Westmächte der Bundesrepublik Deutschland 
zugestanden haben mögen, so ist es doch in 
jedem Fall von vornherein rechtlich unwirk-
sam gewesen. Diesen Prämissen zufolge kann 
nur die Sowjetunion darüber befinden, welches 
Verhältnis zwischen West-Berlin und der Bun-
desrepublik statthaft ist. Mit der These recht-
fertigt sich nicht nur das östliche Verlangen 
nach einem Abbau der Bundespräsenz, sondern 
auch die Politik der Pressionen an den Zu-
gangswegen, mit der dieser Abbau erzwungen 
werden soll: Wenn die Westmächte der UdSSR 
ihr legitimes Recht verweigern, das Verhält-
nis zwischen West-Berlin und der Bundesrepu-
blik zu bestimmen, dann erklärt sich die so-
wjetische Seite für berechtigt, sich ihr Recht 
mit allen Mitteln zu nehmen.

Die sowjetische Seite begründet ihren Ein-
spruch gegen die Bundespräsenz zwar mit 
einer Nichtigkeitserklärung der westlichen 
Anwesenheitsrechte in West-Berlin, benutzt 
aber gleichzeitig die Einschränkungen, welche 
die Westmächte bezüglich der Verflechtung 
der Stadt mit der Bundesrepublik Deutsch-
land festgelegt haben, zur Stützung ihrer 
gegen die Bundespräsenz zielenden Argu-
mente. Der grundsätzliche westliche Vorbehalt, 
der eine Übertragung der obersten Gewalt in 
der Stadt an die Bundesrepublik ausschließt 
und eine formale staatsrechtliche Eingliede-
rung West-Berlins in den westdeutschen Staat 
nicht zuläßt, wird mit Vorliebe als Gegen-
beweis gegen die Rechtmäßigkeit der „west-
deutschen Ansprüche auf die selbständige 
politische Einheit West-Berlin" angeführt, wo-
mit die Bundespräsenz gemeint ist. Auf diese 
Weise soll der Eindruck erweckt werden, als 
stünden die Westmächte der Bundespräsenz 
mit Reserviertheit oder gar mit Ablehnung 
gegenüber und als unternehme die Bundes-
republik da einen von den drei westlichen 
Berlin-Mächten nicht gedeckten politischen 
Alleingang. Das stellt die wirklichen Gegeben-
heiten geradezu auf den Kopf, denn es sind ja 
entscheidend die Westmächte, in deren Auf-
trag die Bundesrepublik mittels ihrer subsi-



diären Präsenz in West-Berlin für die wirt-
schaftliche, soziale und psychologische Lebens-
fähigkeit der Stadt sorgt.

Neben der Sowjetunion macht auch die DDR 
im Zusammenhang mit der Bundespräsenz 
politische Interventionsansprüche geltend. Als 
ein wesentliches Element der DDR-Argumen-
tation dient das Potsdamer Abkommen. Die 
DDR nimmt für sich in Anspruch, die im Pots-
damer Abkommen festgelegten alliierten Be-
satzungsziele loyal und vollständig realisiert 
zu haben. Gleichzeitig wird die Bundesrepu-
blik bezichtigt, die Verpflichtungen, die ihr 
aus dem Potsdamer Abkommen erwüchsen, 
gröblich zu mißachten. Daraus wird die Folge-
rung hergeleitet, daß wohl die DDR, nicht aber 
die Bundesrepublik den von der Anti-Hitler- 
Koalition festgelegten Bedingungen für die 
Anwesenheit in der deutschen Hauptstadt ge-
nüge. Außerdem spielt die DDR-Argumenta-
tion mit sowjetischer Unterstützung die An-
klage hoch, West-Berlin diene der Bundesrepu-
blik mit den Westmächten als Störzentrum, als 
Subversionszentrale und sogar als „billigste 
Atombombe" bei dem Versuch zu inneren 
und äußeren Erschütterungen. Der „antifa-
schistische Schutzwall“ vom August 1961, so 
wird hinzugefügt, habe zwar der früheren 
Abwerbung von DDR-Bürgern ein Ende ge-
setzt, doch sei dafür die Rolle West-Berlins 
als Propaganda- und Agentenstützpunkt der 
Imperialisten inmitten der DDR weiter ver-
stärkt worden. Nach östlichem Verlangen 
muß mit dieser Rolle endgültig Schluß ge-
macht werden: Die notwendige Normalisie-
rung der Beziehungen zwischen West-Berlin 
und der DDR im Zeichen der friedlichen Ko-
existenz schließt den Verzicht auf jede Tätig-
keit in der Stadt ein, die von der DDR- 
Regierung für feindselig erklärt wird. Dem-
nach soll die DDR uneingeschränkten Wohl-
verhaltensanspruch gegenüber West-Berlin be-
sitzen, der in seiner Konsequenz die demokra-
tischen Freiheiten in der Stadt völlig außer 
Kurs setzen könnte.

Aus der These, daß Berlin immer ein Teil 
der Sowjetzone gewesen sei und nur einer 
begrenzten Verwaltungsbefugnis der West-
mächte unterstanden habe, wird ein rechtlicher 
Anspruch der DDR auch auf West-Berlin ab-
geleitet. Mit Rücksicht auf die Realität West- 
Berlins als einer „selbständigen politischen 
Einheit", so heißt es weiter, seien jedoch die 
UdSSR und die DDR in ihrem Beistandsvertrag 
vom 12. Juni 1964 übereingekommen, die 
Selbständigkeit der Stadt zu achten. Wie im-

mer wieder betont wird, soll die westliche 
Seite dies als einen Verzicht der DDR auf die 
ihr eigentlich zustehenden Rechte werten, den 
die östliche Seite als Friedensleistung erbracht 
habe. Nach östlicher Ansicht muß dieses Ent-
gegenkommen dann wenigstens damit hono-
riert werden, daß auch die Bundesrepublik 
Deutschland auf ihre, wie es heißt, widerrecht-
lichen Berlin-Ansprüche verzichtet.

In der Frage der Bundespräsenz ist die sowje-
tische Haltung bisher ganz hart und kompro, 
mißlos. Wie zuletzt Botschafter Falin in sei-
nem Gespräch mit Echternach hervorgehoben 
hat, betrachtet die sowjetische Führung den 
Abbau der Bundespräsenz in West-Berlin als 
den zentralen Bestandteil einer Berlin-Rege-
lung und ist zu keiner Übereinkunft bereit, 
welche die heutige politische Bundespräsenz 
bestehen ließe. Ob es auf dieser Basis zu 
einer Einigung kommen kann, wird sach-
logisch von dreierlei abhängen. Erstens ist 
ein westliches Eingehen auf das sowjetische 
Verlangen von vornherein nur denkbar, wenn 
die übrigen Bestandteile der Berlin-Regelung 
— namentlich die störungsfreie Sicherung der 
Zugangswege und die volle Anerkennung des 
westlichen Präsenzrechts — eine unzweideu-
tige Rechtsgarantie für die West-Berliner 
Lebensfähigkeit und eine spürbare Verbesse-
rung für die West-Berliner Bevölkerung zum 
Inhalt haben, denn ohne ein Mehr an Sicher-
heit und an Bewegungsfreiheit kann ein 
Weniger an bundesdeutscher Solidaritäts-
bekundung psychologisch nicht verkraftet 
werden. Zweitens kann es sich nur um eine 
Einschränkung der Bundespräsenz in Grenzen 
handeln, welche die Einbeziehung West- 
Berlins in das wirtschaftliche, finanzielle, 
rechtliche und administrative System der 
Bundesrepublik Deutschland nicht beeinträch-
tigt und im übrigen hinreichend eindeutig ist, 
um Versuche zu späterer weiterer Einengung 
der Verflechtungen zwischen West-Berlin und 
der Bundesrepublik von vornherein auszu-
schließen. Drittens müßte der westliche Ver- 
zieht auf einzelne Formen der Bundespräsenz 
auf eine Weise erfolgen, die der UdSSR nid1* 
implizit eine politische Interventions- oder 
Vetobefugnis in den inneren Angelegenheit611 
West-Berlins verschafft. Im gegenwärtigen 
Verhandlungsstadium läßt sich noch nicht ab-
sehen, ob eine derartige Regelung vielleicht 
möglich werden könnte. Falls die jetzigen 
sowjetischen Forderungen und die wieder-
holten Bekundungen der DDR sich in vollem 
Ausmaß als endgültig und als starre Fest 



legungen erweisen sollten, dürfte eine Eini-
gung kaum zustande kommen.

Der von den Westmächten und der Bundes-
republik Deutschland verteidigte harte Kern 
der Bundespräsenz in West-Berlin ist nicht, 
wie die östliche Propaganda glauben machen 
will, eine überflüssige oder expansionistische 
Ambition des westdeutschen Staates. Sie ist 
vielmehr ein Teil der westlichen Bemühungen, 
West-Berlin in Selbständigkeit gegenüber 
einer Umwelt zu erhalten, mit der ein Ver-
hältnis wechselseitiger Ablehnung besteht. 
Genau diese Selbständigkeit der Stadt und 
dieses Verhältnis wechselseitiger Ablehnung 
zielt die östliche Seite mit ihrer Politik an. Die 
Wohlverhaltensforderungen der UdSSR und 
der DDR stellen die Selbständigkeit in Frage. 
Mit der Parole von dem zu setzenden Ende 
des kalten Krieges um West-Berlin ist kon-
kret gemeint, daß das Verhältnis wechsel-
seitiger Ablehnung zwischen der Stadt und 
den Mächten ihrer geographischen Umwelt 
durch einen Anpassungsprozeß der Stadt an 
den Willen der sie umgebenden Mächte über-
wunden werden müsse. In diesem Sinne ist es 
gemeint, wenn Botschafter Falin erklärte, das 
Abnorme der Situation bestehe nicht darin, 
daß West-Berlin nicht zur Bundesrepublik ge-
höre, sondern vielmehr darin, daß nicht ganz 
Berlin zur DDR gehöre. Auf Grund sonstiger 
sowjetischer Argumentationen kann man hin-
zufügen, daß West-Berlin, wenn man schon 
auf seine Eingliederung in die DDR verzichte, 
wenigstens seinen Frieden mit der UdSSR und 
die DDR — natürlich zu deren Bedingungen — 
suchen müsse.

Der Kampf gegen die Bundespräsenz hat in 
diesem Zusammenhang eine entscheidende 
Funktion. Die Sowjetunion hat lange Zeit — 
namentlich während der Berliner Blockade 
1948/49 und während der Berlin-Krise 1958 
bis 1962 — versucht, die Stellung West- 
Berlins durch den Angriff auf die Anwesen-
heit der Westmächte zum Einsturz zu bringen. 
Die Erfolglosigkeit dieses Bemühens hat die 
sowjetische Führung seit 1963/64 dazu veran-
laßt, statt dessen den Stoß gegen die Ver-
flechtungen West-Berlins mit der Bundes-
republik zu richten. Das Kalkül ist klar: Die 
selbständige Existenz der Stadt ruht sowohl 
auf dem Schutz der Westmächte als auch auf 
den wirtschaftlich-sozialen Hilfestellungen der 
Bundesrepublik. Wenn eine dieser beiden 
Säulen fällt, ist auch die andere nicht mehr 
aufrechtzuerhalten. Mit der Selbständigkeit 
West-Berlins ist es dann zu Ende. Auf die 

heutige Situation bezogen, heißt das: Die 
Westmächte werden sich in der Stadt nicht 
mehr halten können, wenn die West-Berliner 
Lebensfähigkeit nicht mehr ausreichend durch 
Verflechtungen mit der Bundesrepublik ge-
sichert wird. Sowjetische Argumentationen, 
die das westliche Besatzungsregime als ein 
widersinniges Relikt aus früheren Zeiten hin-
stellen, das eigentlich beseitigt werden müßte, 
weisen deutlich auf die Absicht hin, auch die 
westliche Berlin-Präsenz langfristig in Frage 
zu stellen.

Die sowjetische Seite appelliert mehr oder 
weniger versteckt an die Westdeutschen, die 
Beschränkungen, die ihrer Politik durch die 
Berlin-Kompetenzen der Westmächte auf-
erlegt seien, doch endlich abzuschütteln. In 
diesem Sinne bemerkte Botschafter Falin, 
keine Regierung könne auf die Dauer über 
ihre Abhängigkeit von einer anderen Regie-
rung glücklich sein, und fügte verdeutlichend 
hinzu, Bonn müsse sich beispielsweise über-
legen, ob die Unterstreichung der originären 
Rechte der Westmächte in Berlin auf die 
Dauer seinen Interessen diene. Hinweise die-
ser Art passen gut zu anderen sowjetischen 
Versuchen, die Bundesrepublik langfristig zu 
einem Abrücken von den Solidaritätsbindun-
gen mit den Westmächten zu veranlassen10 ). 
Allerdings ist, solange die Leiter der bundes-
deutschen Politik ihre Interessenlage kühl be-
urteilen, gerade die Berlin-Frage ein denkbar 
schlechter Ansatzpunkt für die sowjetischen 
Bemühungen, denn hier hat die Bundesrepu-
blik so wenig wie nirgends sonst eine Chance, 
ohne die Solidarität mit den Westmächten im 
allgemeinen und ohne ein Beharren auf der 
westlichen Berlin-Kompetenz im besonderen 
ihre Belange zu sichern, zumal die sowjeti-
schen Vorschläge für eine Berlin-Regelung 
bisher den bundesdeutschen Vorstellungen 
kaum entgegengekommen sind. Es ist kein 
Zufall, daß die deutsche Bundesregierung bei 
den Moskauer Verhandlungen auf sowjeti-
scher Seite darauf hingewirkt hat, daß die 
UdSSR ihre Berlin-Kompetenz stärker betonen 
möchte: Sie wollte auf diese Weise die Berlin- 
Frage möglichst weitgehend von der Ebene 
der beiden deutschen Staaten weg auf die 
Viermächte-Eben festlegen.

10) Vgl. Gerhard Wettig, Die gegenwärtige sowje-
tische Politik der europäischen Sicherheit, in: Aus 
Politik und Zeitgeschichte, Beilage zur Wochen-
zeitung „Das Parlament“, B 10/71 vom 6. 3. 1971, 
S. 3—26.



Dem sowjetischen Versuch, die Basis für ein 
gewisses Zusammenwirken mit der Bundes-
republik zu schaffen, steht nach bundes-
deutscher Ansicht die sowjetische Härte in 
Berlin, namentlich bei der Frage der West- 
Berliner Bundespräsenz, entscheidend ent-
gegen. Die sowjetische Regierung würde die 
Verantwortlichen in Bonn gerne dazu über-
reden, durch einen prinzipiellen Verzicht auf 
die Bundespräsenz den Weg zu einem Berlin- 
Arrangement nach sowjetischen Vorstellungen 
freizugeben und die bundesdeutsche Berlin- 
Politik von der Bindung an die westliche 
Berlin-Präsenz zu lösen. Es erscheint nicht 
denkbar, daß diese Rechnung aufgehen kann. 
Die bundesdeutsche Erwartung richtet sich 

darauf, daß Moskau um des Moskauer Ver-
trages und um eines guten Verhältnisses zur 
Bundesrepublik willen schließlich den harten 
Kern der Bundespräsenz akzeptiert. Das wei-
tere sowjetische Berlin-Verhalten wird dar-
über Auskunft geben, ob unter den sowjeti-
schen Beweggründen der Wunsch nach einem 
Interessenausgleich mit der Bundesrepublik 
und darüber hinaus mit dem Westen oder ob 
das Ziel einer Lösung Westdeutschlands aus 
der gesamtwestlichen Solidarität bestimmend 
ist. In letzterem Fall würde die UdSSR in Ber-
lin nur so weit ernstliche Konzessionen ma-
chen, als Bonn dafür seine Westbindungen 
lockern würde.

Die Ost-West-Auseinandersetzung um die auswärtige Vertretung 
West-Berlins durch die Bundesrepublik Deutschland

Nach sowjetischer Ansicht hat West-Berlin 
den Status einer „selbständigen politischen 
Einheit". Von dieser Position her wird die 
Wahrnehmung der auswärtigen Belange der 
Stadt durch die Bundesrepublik Deutschland 
in ihrer Rechtmäßigkeit bezweifelt. Die So-
wjetunion hat sich daher — in teilweisem 
Gegensatz zu anderen Warschauer-Pakt- 
Staaten — geweigert, bei Verträgen mit der 
Bundesrepublik die sogenannte Berlin-Klausel, 
das heißt eine Regelung der Einbeziehung 
West-Berlins in das Vertragsverhältnis, zu 
akzeptieren. Das Problem stellt sich in der 
Regel nur bei Wirtschafts-, Kultur- und Kon-
sularabkommen; in die politischen Vereinba-
rungen der Bundesrepublik ist West-Berlin 
wegen des westlichen Souveränitätsvorbehalts 
ohnehin nicht eingeschlossen. Das sowjetische 
Verhalten führt in der Praxis zu vielfältigen 
Diskriminierungen und Benachteiligungen der 
West-Berliner Bürger und der West-Berliner 
Wirtschaft in Osteuropa. Daher erscheint es 
der westlichen Seite dringend erforderlich, 
den Widerstand der Sowjetunion (und auch 
der DDR) gegen das auswärtige Vertretungs-
recht der Bundesrepublik zu überwinden.

Nach Darstellung des sowjetischen Sachver-
ständigen Juri Rshewski ist West-Berlin „ge-
genwärtig noch“ Zwischenform eines fremd-
geleiteten und eines selbstbestimmenden 
Gemeinwesens, das gleichwohl schon Subjekt 
des Völkerrechts sein könne. Sein Kollege 
V. N. Beletzki spricht von einem spezifischen 

staatspolitischen Gebilde, das ein in Entwick-
lung begriffenes Völkerrechtssubjekt dar-
stelle. Zugleich wird West-Berlin auf Grund 
seiner Verfassung (die denjenigen der zehn 
vollrechtlichen Bundesländer entspricht) 
staatsrechtlich als Stadtsstaat eingestuft — 
eine Bezeichnung, welche die sowjetische Aus-
landszeitschrift „Neue Zeit" im vergangenen 
Jahr sogar im völkerrechtlichen Sinne auf die 
Stadt anwandte.

Wie Juri Rshewski deutlich macht, zielen die 
sowjetischen Thesen nicht darauf ab, der 
Bundesrepublik eine völkerrechtliche Vertre-
tung West-Berlins grundsätzlich zu ver-
wehren. Eine derartige Vertretung, so heißt 
es, könne in Anbetracht der beschränkten 
Handlungsfreiheit der Stadt nicht nur durch 
deren eigene Organe, sondern auch über ein 
anderes völkerrechtliches Subjekt vollzogen 
werden. Voraussetzung dafür — und das ist 
das Entscheidende — sei freilich, daß die 
Bundesrepublik und West-Berlin miteinander 
einen Vertrag über die völkerrechtliche Ver-
tretung der Stadt abschlössen und auf diese 
Weise West-Berlin als ein von der Bundes-
republik getrenntes Völkerrechtssubjekt sank-
tionierten. Die Verweigerung des Rechtes der 
Bundesrepublik auf die auswärtige Vertretung 
West-Berlins ist demnach nur ein Vehikel 
der sowjetischen Politik, welche die Konsti-
tuierung der Stadt zum dritten deutschen Staat 
und eine Mißachtung der westlichen Berlin- 
Kompetenzen durch Bundesregierung und Se-



nat (Vertretung West-Berlins durch die Bun-
desrepublik auf Grund eines beiderseitigen 
Vertrages statt auf Grund einer Genehmigung 
der westlichen Besatzungsmächte) zu erzwin-
gen sucht.
Die Konzeption, die Juri Rshewski als maß-
geblicher sowjetischer Berlin-Experte ent-
wickelt, bildet mutmaßlich den unausgespro-
chenen Hintergrund für die Äußerung von 
Botschafter Falin, daß man über eine aus-
wärtige Vertretung West-Berlins durch die 
Bundesrepublik durchaus sprechen könne. 
Falls diese Vermutung zutrifft, würde der 

gesamte Problemkomplex gar keine selbstän-
dige Bedeutung haben, sondern ausschließ-
lich in den Zusammenhang der Frage gehören, 
inwieweit die bestehenden Verflechtungen 
West-Berlins mit der Bundesrepublik künftig 
fortdauern oder verschwinden sollen. Zugleich 
würde das sowjetische Bestreben, von west-
licher Seite einen prinzipiellen Verzicht auf 
die Bundespräsenz zu erlangen (der dann 
durch einige praktische Tolerierungen gemil-
dert werden könnte), in vollem Umfange deut-
lich als ein Versuch, West-Berlin in eine un-
geschützte Eigenstaatlichkeit hinauszustoßen.

Die Ost-West-Auseinandersetzung um den Zugang nach West-Berlin

Eine der zentralen Zielsetzungen, welche die 
Westmächte und die Bundesrepublik bei ihren 
Berlin-Verhandlungen verfolgen, ist die prak-
tische Verbesserung und die rechtliche Ab-
sicherung des Verkehrs zwischen West-Berlin 
und Westdeutschland. Sie gehen dabei von 
einer präzisen Rechtsauffassung aus. Nach 
ihrer Ansicht hat das originäre Recht der 
Westmächte auf besatzungsrechtliche Anwe-
senheit in West-Berlin sein logisches und un-
abdingbares Korrelat in einem originären 
Recht der Westmächte auf Zugang nach West- 
Berlin, denn es leuchte unmittelbar ein, daß 
das Recht auf Anwesenheit in West-Berlin 
nicht ohne ein Recht auf Zugang dorthin reali-
siert werden könne. Dieser Argumentation zu-
folge ist der Umstand des teilweisen Fehlens 
schriftlicher und unzweideutiger Abmachungen 
über die Modalitäten eines freien Zugangs von 
untergeordneter Wichtigkeit. Im übrigen wird 
auf die — sozusagen gewohnheitsrechtliche — 
Zugangspraxis der Jahre 1945—1948, auf die 
Sanktionierung dieser Praxis durch das Jes-
sup-Malik-Abkommen vom Mai 1949 und auf 
die danach fortgesetzte Übung hingewiesen. 
Nach westlicher Ansicht besitzen die West- 
machte weiterhin das Recht, ihr Zugangsrecht 
deutschen Staatsbürgern, die zwischen West- 
Berlin und der Bundesrepublik reisen oder 
Waren transportieren wollen, zur Nutzung zu 
übertragen. Das wird zum einen damit begrün-
det, daß der Inhaber eines Rechtes die Aus-
übung dieses Rechtes auch anderen übertragen 
könne. Im Falle des deutschen Verkehrs zwi-
schen West-Berlin und Westdeutschland sei 
eine derartige Übertragung überdies durch die 

Situation zwingend geboten, weil die den in-
teralliierten Berlin-Vereinbarungen von 1944/ 
1945 als selbstverständliche Prämisse zu-
grunde gelegte Vorstellung von einer Frei-
zügigkeit der deutschen Staatsbürger in ihrem 
besatzungsmäßig aufgeteilten Land nicht Wirk-
lichkeit geworden sei und folglich für West- 
Berlin keine anderen Möglichkeiten der freien 
Verbindung zur Außenwelt bestünden. Zum 
anderen nimmt die westliche Seite in An-
spruch, daß die Übertragung westlicher Zu-
gangsrechte auf deutsche Staatsbürger von der 
UdSSR in den Jahren 1945—1948 als Rechtens 
akzeptiert und 1949 im Jessup-Malik-Abkom-
men implizit sanktioniert worden ist

Dem östlichen Einwand, inzwischen gebe es 
eine souveräne DDR mit einer eigenen Ver-
fügungsgewalt zumindest hinsichtlich des deut-
schen West-Berlin-Verkehrs, hält die westliche 
Seite entgegen, die Sowjetunion habe, als sie 
die DDR für souverän erklärte, dieser keine 
bei den Westmächten liegenden Rechte (also 
auch keine Rechte im Hinblick auf den Zu-
gangsverkehr) überlassen können. In dieser 
Sicht ist das westliche Recht auf freien Zugang 
nach West-Berlin ein Servitut, das infolge der 
interalliierten Berlin-Vereinbarungen auf dem 
Gebiet der Sowjetzone lag und sich von der 
sowjetischen Besatzungsmacht auf die DDR 
vererbt haben muß, soweit sich etwa entspre-
chende Kompetenzen auf die DDR verlagert 
haben sollten. Das erscheint auch unter Tat-
sachengesichtspunkten folgerichtig: Die West-
mächte haben, als sie im Juni 1945 durch den 
Rückzug aus Mitteldeutschland die interalliier-



ten Übereinkünfte über die Einteilung der Be-
satzungsgebiete in Deutschland zu ihrem gro-
ßen Nachteil honorierten, praktisch die Bildung 
der späteren DDR ermöglicht, und so mag es 
nur als konsequent gelten, daß die DDR mit 
der Achtung eines freien Zugangsverkehrs 
eine vergleichsweise geringe Folgelast des 
Vorganges trägt, der ihre Existenz überhaupt 
erst möglich gemacht hat. Im allgemeinen frei-
lich hält die westliche Seite an der Auffas-
sung fest, daß die Kompetenz für den Zugangs-
verkehr auf östlicher Seite im Kern bei der 
Sowjetunion verblieben sei und daß man es, 
soweit die DDR nicht ignoriert werden könne, 
bei ihr mit einem Beauftragten der UdSSR zu 
tun habe, der eine abgeleitete und begrenzte 
Kompetenz hinsichtlich bestimmter praktischer 
Modalitäten besitze. Der politische Sinn dieses 
rechtlich eingenommenen Standpunktes ist es, 
den Anschein zu vermeiden, als akzeptiere 
man, indem man mit der DDR über den Zu-
gangsverkehr verhandele, die DDR-These von 
der souveränen Verfügung der DDR über die 
Zugangswege nach West-Berlin.

Sowohl die Sowjetunion als auch die DDR 
leugnen jedes originäre westliche Recht auf 
Zugang nach West-Berlin. Nach sowjetischer 
Darlegung hat die UdSSR den Westmächten 
lediglich im Sinne eines völkerrechtlichen 
Transits und unter bestimmten Beschränkun-
gen und Vorbehalten die Möglichkeit der Ver-
kehrsverbindung zwischen den Westzonen und 
den westlichen Garnisonen in West-Berlin ein-
geräumt. Die Modalitäten des westlichen Ver-
kehrs seien dabei nach eigenem Ermessen von 
der sowjetischen Besatzungsmacht festgelegt 
worden. Ausdrücklich heißt es, die UdSSR 
habe mit der Durchfahrtsregelung der Bitte 
— und nicht etwa dem Anspruch — der West-
mächte entsprochen. Als Erweis werden be-
stimmte prozedurale Regelungen der Durch-
fahrt herangezogen, die als westliche Aner-
kenntnis eines sowjetischen Anordnungs- und 
überwachungsrechtes ausgelegt werden. Mit 
der Bezeichnung des westlichen Verkehrs von 
und nach West-Berlin als Transit bringt die 
sowjetische Seite ihren Standpunkt zum Aus-
druck, daß es sich um eine einseitige sowjeti-
sche Gewährung unter dem Vorbehalt des so-
wjetischen Sicherheitsinteresses (wie es die 
UdSSR selbst definiert) handelt. Von dieser 
Position her kann sogar die Berliner Blockade 
als eine rechtmäßige sowjetische Maßnahme 
gelten: Die sowjetische Regierung könnte in 
der weiteren westlichen Benutzung der Tran-
sitwege eine Gefahr für ihre Sicherheit gese-

hen und daher die den Westmächten gewähr-
ten Transitrechte widerrufen haben.

Die Sowjetunion und die DDR machen weiter-
hin einen Unterschied zwischen der Rechtsstel-
lung des westlichen Militärverkehrs und der-
jenigen des deutschen Zivilverkehrs. Der Sta-
tus des geregelten Transits wird nur dem alli-
ierten Militärverkehr zugebilligt. Hinsichtlich 
des deutschen Zivilverkehrs dagegen habe es 
niemals eine Regelung gegeben. Vor allem die 
DDR betont, daß hier ein vertragloser Zustand 
existiere, übereinstimmend heißt es in Mos-
kau und Ost-Berlin, daß der Luftverkehr zwi-
schen der Bundesrepublik und West-Berlin nur 
für die Zwecke des alliierten Militärs vorge-
sehen sei und daß mithin dessen Benutzung 
durch deutsche Staatsbürger einen Mißbrauch 
darstelle. Die UdSSR verficht überdies den 
DDR-Standpunkt, daß alle früheren sowjeti-
schen Befugnisse bezüglich des deutschen 
West-Berlin-Verkehrs uneingeschränkt auf die 
DDR übergegangen seien. Die DDR besitze, 
was die Benutzung der Verbindungswege zwi-
schen der Bundesrepublik und West-Berlin 
durch deutsche Staatsbürger anbelange, volle 
souveräne Verfügungsgewalt. Dementspre-
chend lehnt die sowjetische Regierung die 
westliche These von der DDR als einem Beauf-
tragten der UdSSR scharf ab. Konsequenter-
weise hat sich die sowjetische Delegation bei 
den Botschafterverhandlungen bisher gewei-
gert, einem Auftrag der vier Mächte an die 
beiden deutschen Staaten zu ausführenden De-
tailverhandlungen über die Modalitäten des 
deutschen West-Berlin-Verkehrs zuzustimmen 
oder einen grundlegenden Viermächte-Rahmen 
für nachfolgende zwischendeutsche Gespräche 
über diese Fragen zu setzen. Folgerichtig ist 
auch die sowjetische Unterstützung für wieder-
holte DDR-Störmaßnahmen an den Zugangs-
wegen, die der Demonstration der souveränen 
Verfügungsgewalt der DDR dienen sollen. In 
der publizistischen Auswertung beteiligt sich 
die UdSSR dann regelmäßig an dem Versuch 
der DDR, die westliche Auffassung eines ori-
ginärrechtlich begründeten Zugangsverkehrs 
zu barer Fiktion und Illusion zu erklären.

Mit der These vom vertraglosen Zustand des 
deutschen West-Berlin-Verkehrs begründet 
die DDR-Führung, unterstützt von ihrem so-
wjetischen Verbündeten, ihre Forderung nach 
der Aushandlung eines Vertrages über den 
„wechselseitigen Transit von Personen und 
Waren“, wie Ulbricht wiederholt formuliert 
hat. Die DDR-Verlautbarungen lassen darauf 
schließen, daß ein derartiger Vertrag wahr 



scheinlich nicht nur zwischen der Bundesrepu-
blik und der DDR, sondern auch zwischen 
West-Berlin und der DDR abgeschlossen wer-
den soll. Das würde darauf hinauslaufen, daß 
die Bundesregierung die Interessen der Bun-
desbürger und der Senat die Interessen der 
West-Berliner jeweils getrennt voneinander 
zu vertreten hätten. Das würde eine westliche 
Festlegung auf die östliche Drei-Staaten-Theo- 
rie implizieren. Wenn man die sowjetische 
Haltung in der Frage der auswärtigen Vertre-
tung West-Berlins durch die Bundesrepublik 
berücksichtigt, würde es möglich erscheinen, 
daß West-Berlin, nachdem es erst einmal den 
staatsrechtlichen Charakter seines Verhältnis-
ses zur Bundesrepublik durch einen völker-
rechtlichen Charakter ersetzt und damit die 
Drei-Staaten-Theorie akzeptiert hätte, bei den 
Transitverhandlungen auch durch die Bundes-
republik vertreten werden könnte.

Ein mindestens ebenso großer Haken für die 
westliche Seite liegt in der Konzeption des Zu-
gangsverkehrs als eines von der DDR zu ge-
währenden Transitverkehrs beschlossen. Durch 
den bloßen Eintritt in die Verhandlungen 
würde die westdeutsche Seite sich auf den 
DDR-Standpunkt des Transitcharakters stellen. 
Die DDR-Regierung wäre dann weder ver-
pflichtet, sich zu einer annehmbaren Regelung 
bereit zu finden, noch gehalten, einen ge-
schlossenen Transitvertrag unbedingt zu ho-
norieren, denn die Gewährung eines Transits 
liegt grundsätzlich im Ermessen des transitge-
währenden Staates und kann von ihm unter 
Hinweis auf eine wirkliche oder angenommene 
Sicherheitsgefahr widerrufen werden. Außer-
dem kann die Regelung des West-Berlin-Ver-
kehrs im Sinne eines Transits unmittelbar der 
Drei-Staaten-Theorie Vorschub leisten, weil 
als Transit üblicherweise der Durchgangsver-
kehr von einem Staat durch einen zweiten 
in einen dritten Staat verstanden wird.

Der DDR-Experte Gunter Görner hat im ein-
zelnen ausgeführt, wie eine Regelung des 
»West-Berlin-Transits" nach Ansicht seiner 
Regierung auszusehen hätte. Der Verkehr 
müßte drei Bedingungen genügen: Er müßte 
friedlich sein, dürfte nicht faschistischen Grup-
pen dienen und dürfte den Interessen der DDR 
nicht schaden. Wenn man bedenkt, wie will-
kürlich die DDR-Regierung in der Vergangen- 
eit West-Berlin der Rüstungsgüterproduktion 

beschuldigt hat oder mit der Parole von der 
aschisierung der Stadt hausieren gegangen 

ist, steht zu befürchten, daß die Nicht-Einhal- 
ung der ersten beiden Bedingungen nach Be-

darf behauptet werden würde. Noch weniger 
klar umrissen ist das Kriterium, daß der DDR 
aus der Transitgewährung kein Schaden er-
wachsen dürfe: Gegebenenfalls könnte die 
bloße Existenz West-Berlins, deren Ermögli-
chung der Transitverkehr dienen würde, zu 
einem Schaden für die DDR erklärt werden. 
Gunter Görner nennt weiterhin drei Bedingun-
gen, denen sich der Verkehr zu unterwerfen 
hätte: Er müßte unter der uneingeschränkten 
Kontrolle der DDR-Behörden stehen, er müßte 
— auch in der Luft — voll der DDR-Hoheit un-
terworfen sein, und für seine Teilnehmer hätte 
die Gerichtsbarkeit der DDR zu gelten. Wenn 
diese Bedingungen realisiert würden, hätte die 
DDR-Regierung die Verbindungen West-Ber-
lins zur Außenwelt unter ihrer alleinigen Kon-
trolle. Von dieser Basis aus würde es auf die 
Dauer kaum ernstliche Schwierigkeiten ma-
chen können, mittelbar auch West-Berlin 
selbst unter die DDR-Kontrolle zu bekommen. 
In den einschlägigen Verlautbarungen der DDR 
wird dieser Punkt seit Jahr und Tag immer 
wieder angesprochen: West-Berlin, so heißt es, 
habe allen Grund, sich mit der DDR gutzu-
stellen, weil alle seine Kommunikationslinien 
durch deren Gebiet liefen und nur mit Erlaub-
nis der DDR-Regierung benutzt werden könn-
ten.
In der Frage des Zuganges nach West-Berlin 
sind die Positionen der westlichen und der 
östlichen Seite absolut gegensätzlich. Wäh-
rend das westliche Bestreben darin besteht 
und bestehen muß, eine Regelung zu erlan-
gen, die keine Rechtfertigung für östliche 
Störaktionen bietet und den gesamten West- 
Berlin-Verkehr von den Einwirkungen öst-
licher Willkür freistellt, geht es UdSSR und 
DDR gerade um ein Arrangement, welches 
ihr Recht zu schikanösen Maßnahmen und 
willkürlichen Eingriffen an den Zugangswegen 
zweifelsfrei verankern würde. Der Gegensatz 
führt dazu, daß zwischen den Verhandlungs-
partnern nicht nur der Inhalt der angestreb-
ten Vereinbarung, sondern auch die Prozedur 
ihrer Aushandlung strittig ist. Die Westmächte 
wollen die Frage des Zuganges im Verlauf 
ihrer Verhandlungen mit der UdSSR erörtern 
und wenigstens in den Grundzügen regeln. Die 
Sowjetunion hat kein Interesse an einer Er-
örterung in diesem Rahmen: Für den west-
lichen Militärverkehr betrachtet sie die bei 
Kriegsende getroffenen Abmachungen, die sie 
als Transitabkommen wertet, als einen keiner 
Änderung bedürftigen Status quo, und bezüg-
lich des deutschen Zivilverkehrs verweist sie 
an die DDR als den richtigen Adressaten der 



Bundesrepublik, mit dem diese ein Transit-
abkommen abschließen könne. Wie es scheint, 
hat sich während der Botschafterverhandlun-
gen bisher weder in der Sachfrage (Zugang 
oder Transit) noch in der Verfahrensfrage 
(Viermächte-Verhandlung oder Verhandlung 
zwischen den unmittelbar interessierten deut-
schen Seiten) eine Annäherung der Stand-
punkte angebahnt.
Um dem westlichen Drängen auf eine Ver-
handlung der Zugangsfrage im Viermächte- 
Rahmen mit dem Ziel einer sowjetischen Sank-
tionierung des beanspruchten militärischen 
wie zivilen Zugangsrechtes auszuweichen, hat 
die sowjetische Delegation eine Ausklamme-
rung der für unlösbar erklärten prinzipiellen 
Rechtsfragen betrieben und statt dessen Ge-
spräche über eine „praktische Regelung" vor-
geschlagen. In diesem Zusammenhang ist dann 
beispielsweise von, erleichterten Abfertigungs-
verfahren, vereinfachten Kontrollen und pau-
schalierten Gebührenregelungen als möglichen 
Verbesserungen für den deutschen West-Ber- 
lin-Verkehr die Rede gewesen. Dabei scheint 
die sowjetische Seite freilich nicht in Aussicht 
gestellt zu haben, daß sie selbst eine derartige 
Regelung treffen werde, wie es die westliche 
Seite von ihr im Sinne der These von einer 
Zugangsregelung gerne sähe. In dem sowje-
tischen Entwurf für eine Berlin-Regelung vom 
26. März 1971 werden in unklarer Weise die 
Möglichkeiten eines deutschen West-Berlin- 
Transits angedeutet, für den Identitätskontrol-
len, Plombierungen und generelle Gebühren-
abgeltungen eingeführt werden sollen. Glei-
cherweise sprach Botschafter Falin von einem 
Transitverkehr, der nach den „üblichen inter-
nationalen Regeln" (also entsprechend den 
Vorbehalten des Transitrechts) abgewickelt 

und geregelt werden solle, und stellte dabei 
in Aussicht, daß dann keine Störungen mehr 
außer solchen durch höhere Gewalt wie 
Schneeverwehungen und Überschwemmungen 
eintreten würden. Allerdings, so fügte er hin-
zu, würde die UdSSR die Rechte der DDR 
schützen, falls diese beeinträchtigt werden 
sollten.

Man kann sich nur schwer vorstellen, wie eine 
westlicherseits annehmbare Regelung für den 
West-Berlin-Verkehr gefunden werden soll, 
wenn die UdSSR und die DDR darauf bestehen, 
daß die letztliche Verfügungsgewalt über die-
sen Verkehr bei ihnen liegen muß und damit 
alle gegebenen Zusicherungen im Grunde ein-
seitigen Charakter haben. Was nützen in Aus-
sicht gestellte praktische Verbesserungen, 
wenn deren permanente Geltung von der an-
deren Seite unter Umständen wieder in Frage 
gestellt werden kann? Kann die westliche Seite 
dafür den Anspruch auf eine originäre Rechts-
basis des West-Berlin-Verkehrs, den die So-
wjetunion zwar nicht anerkennt, aber zu be-
rücksichtigen sich veranlaßt sieht, fallenlas-
sen? Das Ziel, dem die Verhandlungen dienen 
sollen, ist es doch vielmehr, den originären 
Charakter des Zugangsrechts so weit wie mög-
lich durch passende sowjetische Zusicherungen 
abzustützen. In jedem Fall können die West-
mächte und die Bundesrepublik keiner ande-
ren Regelung des West-Berlin-Verkehrs zu-
stimmen als nur einer solchen, die der ande-
ren Seite weder eine prinzipielle Rechtsbasis 
noch spezifische Vorwände für einen Rückzug 
von den eingegangenen Verpflichtungen in die 
Hand gibt. Wie das auf der Basis des Transit-
rechts möglich sein soll, ist bisher nicht zu 
sehen.

Die Ost-West-Auseinandersetzung
um einen Abbau der Diskriminierungen für West-Berlin

Die Westmächte und die Bundesrepublik 
Deutschland haben es von Anfang an als eine 
Funktion der Berlin-Verhandlungen angese-
hen, daß die Diskriminierungen, denen die 
West-Berliner von östlicher Seite ausgesetzt 
sind, überwunden werden. Diese Diskriminie-
rungen fangen damit an, daß es den West-Ber-
linern als einzigen unter den Bewohnern der 
westlichen Welt grundsätzlich verwehrt wird, 
den östlichen Teil der Stadt zu betreten, setzen 

sich darin fort, daß die DDR und die Sowjet-
union weithin die West-Berliner Wirtschaft 
vom Osthandel auszuschließen suchen, und 
zeigen sich schließlich darin, daß die Teil-
nahme West-Berliner Bürger an Programmen 
des bundesdeutsch-sowjetischen Kulturaus-
tauschs immer wieder in Frage gestellt wird. 
Derartigen Beschwerden entgegenzukommen, 
würde der östlichen Seite keine Schwierigkei-
ten bereiten. Grundsätzlich hat die sowjetische



Delegation zu erkennen gegeben, daß diese 
Fragen, darunter insbesondere die Frage einer 
Einreise West-Berliner Bürger nach Ost-Berlin 
und in die DDR, gelöst werden könnten. Aller-
dings gewinnt man aus dem bisherigen Ver-
halten der UdSSR und der DDR den Eindruck, 
daß ein Eingehen auf die westlichen Wünsche 

von einem westlichen Nachgeben in politi-
schen Grundsatzfragen abhängig gemacht wer-
den soll. Wenn dieser Eindruck zu Recht be-
stünde, so würde das darauf hinauslaufen, daß 
die Lockung mit humanitären Gesten für die 
östliche Seite nichts anderes als ein Mittel 
politischer Pression ist.

Die Berlin-Frage als aktuelles politisches Problem

Solange die westliche Welt an dem demokra-
tischen Prinzip der inneren und äußeren 
Selbstbestimmung einer Bevölkerung festhält, 
muß sie dafür einstehen, daß West-Berlin dem 
Willen seiner Einwohner gemäß nicht in den 
Machtbereich der UdSSR und der DDR einge-
gliedert wird. Daran, ob diese oft und feierlich 
beschworene Verpflichtung von den West-
mächten, namentlich von den Amerikanern, er-
füllt wird, messen Freunde wie Gegner ihren 
Willen, für die anderen von ihnen eingegan-
genen Verpflichtung einzustehen. Die Wah-
rung der Selbstbestimmung West-Berlins aber 
beruht auf zwei unerläßlichen Voraussetzun-
gen: auf der Sicherung des Territoriums wie 
der Zugangswege durch die Westmächte und 
auf der Gewährleistung ausreichender Lebens-
möglichkeiten durch die wirtschaftliche und 
soziale Hilfestellung der Bundesrepublik 
Deutschland. Daher kann für die westliche 
Seite keine Berlin-Regelung annehmbar sein, 
die den Zugang östlicher Kompetenz anver-
trauen und eine prinzipielle Trennung West- 
Berlins von der Bundesrepublik festlegen 
würde.

Gegen den östlichen Versuch, unter Benutzung 
von herkömmlichen Modellen des Völker-
rechts West-Berlin einerseits zu formeller 
Selbständigkeit (Festlegung eines Statuts als 
Völkerrechtssubjekt) und andererseits zu fak-
tischer Abhängigkeit (Festlegung auf das Er-
fordernis einer Transitgewährung seitens der 
DDR) zu verhelfen, läßt sich überzeugend der 
Sondercharakter der West-Berliner Lage ins 
Feld führen, die ein völliges außenpolitisches 
und völkerrechtliches Novum darstellt. Es hat 
noch nie ein Gemeinwesen gegeben, das alle 
seine Verbindungen zur Außenwelt nur durch 
ein einziges feindseliges Territorium hindurch 
realisieren konnte. Es hat auch noch nie ein 
Gemeinwesen gegeben, das als insulares Ge-
bilde zustande kam in vertraglichem Aus-
tausch gegen Gebiete, deren Übergabe die 

Konstituierung des umgebenden Feindstaates 
ermöglichte. In diesem Sinne kann man dem 
sowjetischen Botschafter Falin in der Ansicht 
zustimmen, daß in Berlin eine abnorme Situa-
tion entstanden sei. Eine friedliche Regelung 
dieser abnormen Situation ist freilich nicht da-
durch möglich, daß die eine Konfliktpartei der 
anderen Seite notwendige Existenzrechte ent-
zieht. Eine friedliche Regelung kann vielmehr 
nur dann zustande kommen, wenn für jede 
Seite das Recht auf eine politische Existenz 
nach eigenem Willen gewahrt wird. Dazu be-
darf es in der ungewöhnlichen und neuartigen 
Situation Berlins auch neuartiger völkerrecht-
licher Formen. Praktisch gesprochen: Die aus 
der Situation faktisch erwachsenen und im 
herkömmlichen Völkerrecht nicht bekannten 
Formen der Verflechtung West-Berlins mit der 
Bundesrepublik Deutschland müssen rechtlich 
akzeptiert werden, und das Recht auf einen 
von fremder Willkür freigehaltenen Zugang 
nach West-Berlin muß als ein durch den ver-
traglichen Gebietsaustausch zwischen den an-
gelsächsischen Mächten und der Sowjetunion 
entstandenes und für die Selbständigkeit der 
Stadt unerläßliches Element anerkannt wer-
den.

Solange an die Stelle des politischen Kon-
fliktverhältnisses zwischen den Großmächten 
einerseits und zwischen den beiden deutschen 
Staaten andererseits nicht eine beiderseitige 
Bereitschaft zu Ausgleich und Annäherung ge-
treten ist, wird es, welches Resultat die Ber-
lin-Verhandlungen auch immer zeitigen mö-
gen, keine endgültige Lösung der Berlin-Frage 
geben können. Es kann nur zu einer Regelung 
im Sinne eines Modus vivendi kommen, weil 
die Einfügung West-Berlins in ein wiederver-
einigtes Deutschland oder in ein freundnach-
barliches Verhältnis zwischen beiden deut-
schen Staaten, von der die Stadt eine grund-
legende und dauernde Lösüng ihrer Probleme 
erhoffen könnte, ausgeschlossen bleibt. Unter 



diesen Umständen hängt die Sicherheit West- 
Berlins auch für den Fall, daß eine für die 
Stadt befriedigende Berlin-Regelung erreicht 
wird, weiterhin von dem politischen und mili-
tärischen Rückhalt der USA und der NATO 
ab. Wozu, so mag man fragen, ist dann eine 
Berlin-Regelung überhaupt nütze? Sie würde, 
falls sie zustande kommen sollte, eine deut-
lichere Markierung hinsichtlich der Rechte 
und Pflichten beider Seiten in ihrem Berliner 
Nebeneinanderleben schaffen und damit kla-
rere Verhältnisse als bisher herbeiführen. Ge-

mäß der russischen Weisheit, daß man sich 
nicht dem „Glauben an die Macht des Papiers“ 
hingeben sollte, kann die westliche Seite in 
einer Berlin-Regelung keine selbsttätige Sicher-
heitsgarantie für West-Berlin, wohl aber eine 
wünschenswerte Rechtsabgrenzung sehen, 
welche die Bereiche anzweifelbarer Rechtsver-
hältnisse verringert und damit die Möglichkei-
ten für verschleierte Rechtsübertretungen ein-
schränkt. Das aber würde auf eine Erschwe-
rung von Übergriffen hinauslaufen und der 
Konfliktlösung in Mitteleuropa dienen.



Boris Meissner

Herrschaftssystem und Staatsapparat der Sowjetunion 
zwischen dem XXIII. und XXIV. Parteitag

I. Die Wandlungen im Herrschaftssystem und die 
Veränderungen in der obersten Partei- und Staatsführung

Das Herrschaftssystem der Sowjetunion ist 
seit dem Tode Stalins 1953 wesentlichen 
Wandlungen unterworfen worden. Die Herr- 
schaftsinstitutionen, wie sie sich in der Stalin- 

Ara herausgebildet hatten, sind jedoch dabei 
erhalten geblieben; darüber hinaus ist der 
Vorrang des Parteiapparats gegenüber dem 
Staatsapparat wiederhergestellt worden. Chru-
schtschow hat es verstanden, den Staatsappa-
rat (einschließlich der Wirtschaftsverwaltung), 
die Polizei und die Armee wieder der Kon-
trolle der Partei und damit des hauptamt-
lichen Parteiapparates zu unterwerfen. Durch 
se

1
ine Verwaltungsreformen von 1957 und 

1962) , die faktisch zur Aufhebung des bisheri-
gen dualistischen Aufbaus des sowjetischen 
Herrschaftssystems führten, hat er zwar die 
Einwirkungsmöglichkeiten der Partei auf die 
Wirtschaft wesentlich erhöht, andererseits ihr 
damit einen Auftrag erteilt, dem sie in fach-
licher Hinsicht nicht gewachsen war und der 
sie von ihren eigentlichen politischen Aufga-
ben ablenkte. Außerdem wurden damit inner-
halb des Parteiapparats pluralistische Kräfte 
freigesetzt, welche die Durchführung der Di-
rektiven der Moskauer Parteizentrale behin-
derten.

Die Aufhebung der Verwaltungsreformen 
Chruschtschows nach seiner Absetzung als 
Partei- und Regierungschef im Oktober 1964 
hat zu einer Stärkung des Staatsapparates ge-
genüber dem Parteiapparat geführt. Die Wirt- 
schaftsverwaltung ist wieder eng mit dem 
Staatsapparat verbunden worden. Die Bedeu-
tung der Staatspolizei (MWD — KGB) und 
vor allem der Armee ist nach dem Sturz 
Chruschtschows gewachsen. Wichtig ist, daß 
die Truppen des Inneren Schutzes dem MWD 
(Ministerium für innere Angelegenheiten)

1 Vgl B. Meissner, Wandlungen im Herrschafts-
system und Verfassungsrecht der Sowjetunion, in: 
Hanz der Ära Chruschtschow, Stuttgart 1966, S. 148 ff.

unterstellt worden sind, während die Grenz-
schutztruppen beim KGB verblieben.

Die beschleunigte Aufrüstung der Sowjet-
armee, die Einführung komplizierter Waffen-
systeme und die Übertragung der militär-
politischen Erziehung an die Streitkräfte selbst 
hat das politische Gewicht des Militärs, das 
aber keineswegs eine monolithische Einheit 
bildet, wesentlich erhöht. Dies bedeutet jedoch 
in keiner Weise, daß sie in stärkerem Maße 
als bisher an den eigentlichen politischen Ent-
scheidungen unmittelbar beteiligt sind. Die 
Führungsrolle der Partei wird nicht vom so-
wjetischen Oberkommando, wohl aber von 
einer Reihe von Jungen Offizieren in Frage ge-
stellt. Nach der Intervention in der Tschecho-
slowakei haben mehrere Vorfälle gezeigt, daß 
es auch in der militärischen Intelligenz Kräfte 
gibt, die sich als Teil der „demokratischen Be-
wegung" im Untergrund betrachten. Solche 
scheinen auch im KGB vorhanden zu sein.
Aufgrund dieser Entwicklung hat sich ein rela-
tives Gleichgewicht zwischen dem Partei- und 
Staatsapparat herausgebildet. Trotzdem weist 
das gegenwärtige Herrschaftssystem gegen-
über dem stalinistischen wesentliche Unter-
schiede auf. Erstens bildet die Polizei heute 
keinen „Staat im Staate" mehr. Zweitens 
erfolgt die Koordination der vier Machtsäulen 
nicht durch einen selbstherrlichen Diktator mit 
Hilfe eines eigenen Machtapparates in Gestalt 
eines Privatsekretariats, sondern durch ein 
„Führerkollektiv", das sich dazu der verfas-
sungsmäßigen Einrichtungen bedient, ohne 
ihnen allerdings eine größere Autonomie zu-
zugestehen.
Durch die auf dem XXIII. Parteikongreß der 
KPdSU im März/April 1966 erfolgte Restau-
rierung des Politbüros und des Amtes eines 
Generalsekretärs wird die Festigung der totali-
tären Einparteiherrschaft mit Hilfe von Insti-
tutionen herbeigeführt, die vor allem für die 
Stalin-Ära typisch gewesen sind.



Das „Führerkollektiv", dem sowohl der Partei- 
als auch der Staatsapparat unterstehen, stellt 
die faktische Regierung der Sowjetunion dar. 
Es wurde bisher durch die elf Mitglieder des 
Politbüros gebildet, denen neun Kandidaten zur 
Seite standen. Mit den zehn Mitgliedern des 
ZK-Sekretariats und den zwölf Mitgliedern 
des Präsidiums des Ministerrats der UdSSR 
bildeten sie die oberste Partei- und Staatsfüh-
rung, die teilweise personelle Überschneidun-
gen aufwies.

Indem das Politbüro auf ein bestimmtes 
Gleichgewicht nicht nur zwischen den einzel-
nen Herrschaftsinstitutionen, sondern auch 
zwischen der Partei- und Staatsverwaltung 
bedacht ist, hat es seit dem Sturz Chru-
schtschows gegenüber dem ZK-Sekretariat an 
Bedeutung wesentlich gewonnen. An diesem 
Gleichgewicht, das bisher im Duumvirat 
Breshnew und Kossygin zum Ausdruck gekom-
men ist, besteht vor allem bei denjenigen Po-
litbüromitgliedern ein Interesse, die den 
Staatsapparat repräsentieren. An diesem 
Gleichgewicht sind aber auch diejenigen Par-
teisekretäre, wie z. B. Susslow, interessiert, 
die eine kollegiale Struktur des ZK-Sekreta-
riats einer Einmannleitung vorziehen. Dieses 
Gleichgewicht ist im Rahmen eines Einpar-
teiensystems schwer aufrechtzuerhalten, da 
dem Inhaber des Generalsekretäramtes gegen-
über den anderen Politbüromitgliedern und 
damit auch gegenüber dem Vorsitzenden des 
Ministerrats der UdSSR, das heißt dem Leiter 
der de-jure-Regierung, das größere Gewicht 
zukommt.
Damit hat sich die Frage, wie ein ausgewo-
genes Zusammenspiel zwischen dem Politbüro 
und dem Generalsekretär auf der Grundlage 
des im Parteistatut verankerten Prinzips der 
„kollektiven Führung" herstellen läßt, zwi-
schen dem XXIII. und XXIV. Parteitag als das 
entscheidende Verfassungsproblem erwiesen, 
mit dem sich eine Reihe von sowjetischen Par-
teiideologen und Staatstheoretikern auseinan-
dergesetzt hat. Ständige Mahnungen einerseits, 
die Kollektivität der Führung nicht zu verlet-
zen, und das Eintreten für eine restrik-
tive Auslegung des „kollektiven Führungs-
prinzips" andererseits ließen erkennen, daß 
Kräfte am Werk waren, die für eine Stärkung 
des monokratischen Elements eintraten.

Seit dem XXIII. Parteitag ist es deutlich ge-
worden, daß Breshnew nach der Alleinherr-
schaft strebt, während Kossygin, Susslow und 
der Staatspräsident Podgornyj, die mit ihm die 
Führungsspitze im Kreml bilden, sich für eine 

Erhaltung der „kollektiven Führung" einset-
zen. Um dem Parteichef ideologischen Rück-
halt zu geben, ist vom Direktor des Instituts 
für Marxismus-Leninismus, Fedossejew, im 
Märzheft der Zeitschrift „Probleme des Frie-
dens und des Sozialismus" die These von der 
„beschränkten Kollegialität" entwickelt wor-
den 2 ).

Der erste Versuch Breshnews, die Ämter eines 
Partei- und Regierungschefs in einer Hand zu 
vereinen oder Kossygin durch einen ihm ge-
nehmeren Mann zu ersetzen, ist im Juli 1970 
gesch 3eitert ). Die Zusammensetzung der neuen 
Führungsgremien, die auf dem XXIV. Partei-
kongreß der KPdSU im März/April 1971 ge-
wählt wurden4), zeigt, daß es ihm zwar ge-
lungen ist, seine Machtstellung zu verstärken, 
doch ist ihm der entscheidende Durchbruch 
versagt geblieben. Der weitere Führungskreis, 
gebildet durch das Politbüro und ZK-Sekreta-
riat, ist in personeller Hinsicht unverändert 
geblieben. Es sind nur drei Kandidaten des 
Politbüros und ein ZK-Sekretär als Vollmit-
glieder in den engeren Führungskreis aufge-
rückt, womit sich die Zahl der verbliebenen 
Kandidaten auf sechs verringert hat. Zu den 
beförderten Spitzenfunktionären gehören der 
Erste Sekretär des Moskauer Stadtkomitees, 
der größten Parteiorganisation des Landes, 
Viktor Grischin, der Ministerpräsident der 
Ukrainischen SSR, Wladimir Schtscherbizkij, 
der Erste Sekretär der KP Kasachstans, Din- 
muchamed Kunajew, und der ZK-Sekretär und 
Leiter der ZK-Abteilung für Landwirtschaft, 
Fjodor Kulakow. Mit der Erweiterung des 
„Führerkollektivs" von elf auf fünfzehn Mit-
glieder hat sich der Einfluß Breshnews, der 
bisher nur in Kirilenko einen eindeutigen 
Gefolgsmann besaß und daher auf wechselnde 
Bündnisse angewiesen war, wesentlich ver-
größert.

2) P. Fedossejew, Die KPdSU — die Vorhut des 
Sowjetvolkes, 1971, Nr. 3, S. 301.
3) Vgl. B. Meissner, Die Sowjetunion auf dem 
Wege zum XXIV. Parteitag, in: Osteuropa, 21. 9" 
1971.
4) Vgl. Prawda vom 10. 4. 1971.

Die Erweiterung des „Führerkollektivs" hat 
zwei weitere wichtige Folgen. Breshnew ist es 
gelungen, das Übergewicht der Repräsentanten 
des Parteiapparats unter den Vollmitgliedern 
des Politbüros, wie es unter Chruschtschow be-
stand, wiederherzustellen. Bisher standen fünf 
Vertretern der Parteiexekutive und -kontrolle 
(Breshnew, Susslow, Kirilenko, Schelest, Pele 
fünf Vertreter der Staatsexekutive (Kossygin, 



Podgornyj, Poljanskij, Masurow, Woronow) 
gegenüber. Der Gewerkschaftsvorsitzende 
Schelepin bildete gleichsam das Zünglein an 
der Waage. Jetzt ist die Parteiseite durch Gri-
schin, Kunajew und Kulakow verstärkt wor-
den, während auf der Staatsseite nur Schtscher- 
bizkij hinzugetreten ist. Noch bedeutsamer 
dürfte die Verschiebung in der Nationalitäten-
zusammensetzung sein. Das Übergewicht der 
Nichtrussen, das bisher 6 :5 betrug, kommt 
jetzt im Verhältnis 8 : 7 zum Ausdruck. Unter 
den Nichtrussen sind fünf Ukrainer (Podgornyj, 
Kirilenko, Poljanskij, Schelest, Schtschherbiz- 
kij), ein Weißrusse (Musarow), ein Lette 
(Pelse) und ein Kasache (Kunajew). Ihnen ste-
hen sieben Großrussen (Breshnew, Kossygin, 
Susslow, Schelepin, Woronow, Grischin, Kula-
kow) gegenüber, wobei wichtig ist, daß Bresh-
new zwar Großrusse ist, aber aus der Ukraine 
stammt. Unter den verbliebenen Kandidaten 
besteht gegenüber den Großrussen ein Gleich-
gewicht. Nichtrussen sind ein Weißrusse 
(Mascherow), ein Georgier (Mshawanadse), 
ein Usbeke (Raschidow), denen drei Großrus-
sen (Andropow, Demitschew, Ustinow) gegen-
überstehen.

Daß die Nationalitätenzusammensetzung in be-
stimmten Fragen eine wichtige Rolle spielt, hat 
die Interventionsentscheidung im August 1968 
gezeigt, bei der sich alle Nichtrussen bis auf 
Poljanskij an der Seite Breshnews für die mi-
litärische Intervention in der ÖSSR ausge-
sprochen haben sollen, da sie die Ukraine, 
Weißrußland und das Baltikum für das reform-
kommunistische Gedankengut besonders anfäl-
lig hielten.

Breshnew teilte in dem von ihm am 30. März 
1971 erstatteten Rechenschaftsbericht des Zen-
tralkomitees auf dem XXIV. Parteitag 5) mit, 
daß die Sitzungen des Politbüros, „auf denen 
die wichtigsten und dringendsten Probleme 
der Innen- und Außenpolitik der Partei erör-
tert wurden", regelmäßig einmal in der Woche 
stattgefunden haben. Jede Woche sei auch das 
Sekretariat zu einer Sitzung zusammengetre- 
ten, „das seine Aufmerksamkeit auf die Aus-
wahl der Kader und die Kontrolle der Exe-
kutive konzentrierte". Nach westlichen Presse-
meldungen soll der sowjetische Außenminister 
i 6n seiner Diskussionsrede vom 3. April 1971 ) 
davon gesprochen haben, daß sich das Polit-
büro täglich mit Fragen der Außenpolitik be-
faßt. In der Wiedergabe seiner Rede in der So-

wjetpresse heißt es dagegen, daß „die So-
wjetregierung — der Ministerrat der UdSSR — 
von Tag zu Tag sich mit Auswärtigen Angele-
genheiten im Einklang mit der Linie des Zen-
tralkomitees und des Politbüros beschäftige". 
Anzunehmen ist, daß alle wichtigen außenpoli-
tischen Entscheidungen vom ständigen Aus-
schuß des Politbüros für Auswärtige Angele-
genheiten getroffen werden, dem die Füh-
rungsspitze geschlossen angehört, wobei in 
ihm Breshnew als Generalsekretär eine grö-
ßere Rolle spielen dürfte als Kossygin als 
Ministerpräsident.

Im Zusammenhang mit der Wirtschaftspolitik, 
die nicht nur im Mittelpunkt des Berichts 
Kossygins über die Direktiven des neuen Fünf-
jahresplans 1971—1975 vom 6. April 1971 7), 
sondern auch des ZK-Berichts Breshnews stand, 
gingen beide Sowjetführer ausführlich auf die 
Wirtschaftsverwaltung ein. Die Tätigkeit der 
Sowjets und der Staatsapparat im allgemeinen 
wurden dagegen nur am Rande berührt. Wie 
aus der Entwicklung der Sowjetexekutive und 
Sowjetlegislative zwischen den beiden Par-
teitagen hervorgeht, hätte man über sie we-
sentlich mehr sagen können. Vielleicht hätte 
es Podgornyj als Vorsitzender des Obersten 
Sowjets der UdSSR getan, wenn er nicht ver-
anlaßt worden wäre, den Parteitag zu eröff-
nen.

6) Vgl. Prawda 4.4 vom  . 1971.
7) Vgl. Prawda 7 vom . 4. 1971. 5) Vgl. Prawda 31.3 vom  . 1971.

Die Auseinandersetzung zwischen Breshnew 
und Kossygin kam nicht nur in ihren unter-
schiedlichen wirtschaftspolitischen Auffassun-
gen und der unterschiedlichen Verteilung von 
Lob und Tadel an die einzelnen Institutionen, 
sondern auch darin zum Ausdruck, daß der 
Generalsekretär bei der Bekanntmachung der 
neugewählten Politbüromitglieder den Mini-
sterpräsidenten erst an dritter Stelle nannte. 
Aus dem Staatsapparat wurden die Ministe-
rien, der Planungsapparat und die Wirtschafts-
verwaltung von Breshnew besonders kritisiert. 
Auch die von seinem Rivalen Schelepin gelei-
teten Gewerkschaften kamen bei ihm schlecht 
weg; desgleichen der Agitpropapparat und da-
mit die Parteiideologen. Dagegen lobte er die 
Polizei, insbesondere den Staatssicherheits-
dienst, die Kontrollorgane, die Armee, den 
Komsomol und den Parteiapparat im engeren 
Sinn.
In dieser einseitigen Darstellung, die jede 
Selbstkritik vermissen ließ, wurde außer der 
Rivalität der Apparate deutlich erkennbar, auf 
welche Herrschaftsinstrumente sich Breshnew



stärker stützt, wobei es fraglich ist, ob die 
organisierte Sowjetjugend wirklich hinter der 
gegenwärtigen Komsomolführung steht. 
Eine Analyse der Stellung der einzelnen Mit-
glieder des „Führerkollektivs'', die bereits 
dem alten Politbüro als Vollmitglieder ange-
hört haben, läßt erkennen, daß die Führungs-
spitze, die aus den vier „Oligarchen" Bre-
shnew, Kossygin, Podgornyj und Susslow be-
steht, sich personell nicht verändert hat. Das 
Bündnis Breshnews mit Podgornyj, den er be-
wußt vor Kossygin genannt hat, ändert nichts 
daran, daß die tatsächliche Machtstellung Kos-
sygins und Susslows vorläufig immer noch 
stärker ist als die Podgornyjs, der als Vorsit-
zender des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR mehr repräsentative Funktionen 
ausübt.
Stalin galt seit seinem Sieg über die linke und 
rechte Opposition 1929 als „Chosjain" (Haus-
herr). 1934 wurde er als „Woshdj" (Führer) be-
zeichnet. Chruschtschow ließ sich 1961 auf dem 
Höhepunkt seiner Macht als „Rukowoditelj'" 
(Chef) titulieren. Der XXIV. Parteitag hat ge-
zeigt, daß Breshnew dabei ist, den Übergang 
vom „Hausherrn" zum „Chef" zu vollziehen. 
Ob ihm dies gelingen wird, ist vorläufig noch 
ungewiß. Die gegenwärtige Machtkonstella-

tion im Kreml zeigt, daß die Kräfte, die für 
eine Aufrechterhaltung der „kollektiven Füh-
rung" eintreten, noch sehr stark sind. Bre-
shnew könnte sie nur überwinden, wenn er 
sich an die Spitze der Reformkräfte stellen 
würde. Daran scheint ihn nicht nur seine ortho-
doxe Grundeinstellung, sondern auch die 
Struktur seiner Persönlichkeit zu hindern. We-
der ist er ein charismatischer Führer wie Le-
nin, noch ein despotischer Herrscher wie Stalin 
oder ein Volkstribun wie Chruschtschow. Er 
ist ein Administrator, der das, was ihm über-
tragen worden ist, pflichtbewußt verwaltet. Er 
ist aber kein Mann, der den Weg zu neuen 
Ufern weist. Er hat es auch nicht verstanden, 
der jüngeren Generation in stärkerem Maße 
den Aufstieg in die Führungspositionen zu er-
möglichen.
Bei einer Betrachtung der Schwankungen in 
der hierarchischen Stellung der einzelnen So-
wjetführer fällt vor allem die Verschärfung 
des Generationsgegensatzes im „Führerkol-
lektiv“ auf, der durch die neuen Vollmitglie-
der nur in geringem Maße gemildert worden 
ist. Um die Kluft zwischen der Parteiführung 
und dem Parteivolk zu überbrücken, wird sich 
wohl ein Wachwechsel in der Führungsspitze 
in den nächsten Jahren nicht vermeiden lassen.

II. Das Demokratieverständnis der Kremlführung und 
die Anfänge einer „demokratischen Opposition"

Breshnew erklärte auf dem XXIV. Parteitag, 
die Fragen der Demokratie befänden sich „im 
Mittelpunkt des ideologischen und politischen 
Kampfes zwischen der Welt des Sozialismus 
und der Welt des Kapitalismus". An anderer 
Stelle sprach er nicht nur von einem ver-
schärften Kampf zwischen den beiden La-
gern auf der internationalen Ebene mit seinen 
Rückwirkungen auf die Sowjetunion, sondern 
gebrauchte sogar den Begriff des „ideologi-
schen Krieges". Breshnew sagte, „bourgeoise 
Ideologen und Revisionisten" würden das Vor-
handensein einer Demokratie in der Sowjet-
union in Frage stellen und ihr Ratschläge an-
bieten, wie der Sozialismus zu „verbessern" 
und zu „demokratisieren" sei. Breshnew 
meinte, damit würde der Versuch unternom-
men, der Sowjetunion „eine bourgeoise De-
mokratie aufzuzwingen, eine Demokratie für 
Ausbeuter“, die den Interessen des Volkes 
zuwiderliefe. Er erklärte, dies sei ein ver-

gebliches und. nutzloses Unternehmen, da das 
sowjetische Volk „eine eigene sozialistische 
Demokratie mit ihren eigenen Prinzipien und 
Traditionen" besitze. Seine weiteren Ausfüh-
rungen zeigten, daß er von einem Demokra- 
tieverständnis ausging, das weit hinter der 
Auffassung einer begrenzten proletarischen 
Demokratie zurückblieb, die Lenin in seiner 
bekannten Schrift „Staat und Revolution" am 
Vorabend der Oktoberrevolution für die erste 
Phase der sozialistischen Entwicklung in Ruß-
land dargestellt hatte.

Lenin wollte damit die Errichtung der „Dikta-
tur des Proletariats" in einem Lande rechtfer-
tigen, in dem die ökonomische und soziale 
Reife für eine proletarisch-sozialistische Revo-
lution, wie sie Marx und Engels gefordert hat-
ten, noch nicht vorhanden war. Obgleich inzwi-
schen Rußland aus einem im Aufstieg befin 
liehen Entwicklungsland ein Industrieland mi 



einer zahlenmäßig großen Intelligenz gewor-
den ist, will die Kremlführung die Konsequen-
zen aus dieser Entwicklung nicht ziehen, da 
sie sich als Sachwalter der herrschenden Hoch-
bürokratie und ihres Kerns, der Parteibüro-
kratie, fühlt, die alle Ansätze zu einem „demo-
kratischen Sozialismus", welcher der Intelli-
genz und den Arbeitern mehr Rechte einräumt, 
und zu einer „sozialistischen Marktwirtschaft", 
welche die Initiative des einzelnen weckt, als 
eine Bedrohung ihrer unumschränkten Herr-
schaft ansieht. Als besonders gefährlich scheint 
die Kremlführung daher den Reformkommu- 
nismus im „sozialistischen Lager" und die An-
fänge einer „demokratisch

8
en Opposition" in 

der Sowjetunion zu empfinden ).
Die Repräsentanten dieser Bewegung, zu de-
nen vor allem der Kernphysiker Prof. Sacha-
row gehört, sind der Auffassung, daß ein hö-
herer Grad von Demokratie und geistiger Frei-
heit für die Sowjetgesellschaft, wenn sie die 
schwierigen Aufgaben der zweiten industriel-
len Revolution bewältigen und weitere Fort-
schritte machen will, unerläßlich sind. Diese 
geistige Freiheit schließt die Informations-, 
Diskussions- und Gedankenfreiheit und die 
Aufhebung jeder Zensur ein. Diese Forderung 
ist von Breshnew auf dem XXIV. Parteitag 
ohne Namensnennung mit der Begründung zu-
rückgewiesen worden, daß es weder eine „all-
gemeine Freiheit", noch eine „allgemeine 
Demokratie" gebe. Bei der Freiheit und der 
Demokratie handele es sich um „Klassen-
begriffe". Daher will er die Bevormundung 
der Sowjetgesellschaft durch den hauptamt-
lichen Parteiapparat nicht abbauen, sondern 
weiter verstärken. Er ist infolgedessen be-
strebt, die spontane Evolution von unten, die 
durch den Entstalinisierungsprozeß freigesetzt 
wurde, im wiederhergestellten zentralistisch-
bürokratischen System einzufangen und zu re-
gulieren. Auch Kossygin stellt die bürokrati-
sche Herrschaft nicht in Frage. Ihm geht es 
nur darum, die Effektivität des bestehenden 
Systems mit Hilfe der Wirtschaftsreform zu 
steigern.
Die oppositionellen Kräfte in der Sowjetunion 
werden sich durch diese starre Haltung der

8) Vgl. A. D. Sacharow, Rasmyschlenija o progresse, 
mirnom sosuschtschestwowanii i intellektual'noj 
sWobode (Gedanken über den Fortschritt, die fried- 
‘die Koexistenz und die intellektuelle Fre

u

iheit), 
cankfurt a. M. 1968; deutsche Übersetzung: Die 
eit vom 9. 8. 1968; A. Amalrik, Kann die Sowjet  
nion das Jahr 1984 erleben? Zürich 1970; Soviet 

wssent, Survey, Autumn, 1970, S. 128 ff.; L. S, 
reuer, The Intelligentsia in Opposition, Problems 
° Communism, Nov./Dec. 1970, S. 1 ff.

Kremlführung und durch die repressiven Maß-
nahmen der Staatsorgane kaum davon abhal-
ten lassen, an ihrer Forderung nach mehr De-
mokratie und mehr Freiheit festzuhalten. Es 
ist bezeichnend, daß allen Richtungen der „de-
mokratischen Opposition" in der Sowjetunion 
die Forderung nach einer Verwirklichung der 
allgemeinen Menschenrechte in der Sowjet-
union und nach einem wirksamen Schutz der 
Grundrechte gemeinsam ist. Der Opposition 
geht es in erster Linie um die Gewährleistung 
der politischen Grundfreiheiten. In diesem 
Sinne kann man sie als eine sowjetische Bür-
gerrechtsbewegung bezeichnen. Sie konzen-
triert sich vor allem auf die Probleme, die mit 
der Sicherung der Informations- und Diskus-
sionsfreiheit verbunden sind.

In dem Brief der Professoren Sacharow, 
Turtschin und Medwedjew an die Führungs-
spitze im Kreml vom 14. März 1970 9) wird ein 
höherer Informationsgrad, die Beendigung der 
Störung ausländischer Radiosendungen, der 
freie Verkauf ausländischer Bücher und Zei-
tungen, der Beitritt der Sowjetunion zur inter-
nationalen Urheberrechtskonvention, die Er-
weiterung des internationalen Tourismus und 
der internationalen Kontakte gefordert. Ein 
Gesetz über Presse und Information soll ver-
abschiedet, neue Presseorgane für gesellschaft-
liche Organisationen und Gruppen sollen zu-
gelassen werden. Die Vorzensur soll in jeg-
licher Form abgeschafft werden. Außerdem 
soll ein Institut zur Erforschung der öffent-
lichen Meinung eingerichtet und die soziolo-
gische Forschungstätigkeit ausgebaut werden.

In dem Brief heißt es dazu: „Informations- und 
Schaffensfreiheit sind für die Intelligenz Vor-
aussetzung ihrer Tätigkeit und ihrer gesell-
schaftlichen Funktion. Das Streben der Intelli-
genz nach Erweiterung dieser Freiheiten ist 
legitim und natürlich. Der Staat aber versucht 
dieses Streben durch alle möglichen Restrik-
tionen zu unterdrücken, wie administrativen 
Druck, Entlassungen und sogar gerichtliche Ver-
folgung. Dies erzeugt Spannungen, gegensei-
tiges Mißtrauen sowie völliges Unverständnis 
und macht eine fruchtbare Zusammenarbeit 
zwischen dem Partei- und Staatsapparat und 
den aktivsten, für die Gesellschaft wertvoll-
sten Schichten der Intelligenz unmöglich .. .Ein 
großer Teil der Intelligenz und der Jugend be-
greift die Notwendigkeit der Demokratisierung 
und eines behutsamen und schrittweisen Vor-

9) Wortlaut: Neue Zürcher Zeitung vom 22. und 
24. 4. 1970.



gehens bei ihrer Durchführung, aber sie kön-
nen nicht antidemokratische Maßnahmen be-
greifen und rechtfertigen. Wie kann man recht-
fertigen, daß Menschen in Gefängnisse, Lager 
und Irrenhäuser gesteckt werden, nur weil sie 
Opposition machten, die sich völlig legal im 

Bereich der Ideen und Überzeugungen ab-
spielte? In zahlreichen Fällen handelt es sich 
nicht einmal um Opposition, sondern bloß um 
Streben nach Information oder um mutige 
und vorurteilslose Diskussion wichtiger gesell-
schaftlicher Fragen."

III. Veränderungen in der Staatsverfassung und im Staatsapparat

1. Sowjetföderalismus und Nationalitäten-
recht

Die Verfassungsordnung der Sowjetunion be-
ruht auf den Aufbauprinzipien des Sowjetföde-
ralismus und der Sowjetdemokratie. Um eine 
Wiederbelebung des Sowjetföderalismus 
scheint sich die derzeitige Führung, unter 
der die unitarischen Tendenzen überwie- 
gen, sehr viel weniger zu kümmern als 
Chruschtschow. Die Änderung der Vertre-
tungsquote der Unionsrepubliken von 25 auf 
32 Deputierte, die aufgrund des Dekrets vom 
19. März 1966 erfolgte und im Verfassun

10

gs- 
änderungsgesetz vom 3. August 1966 (AOS 
UdSSR 1966, Nr. 32, Art. 693) ) bestätigt 
wurde, dürfte jedenfalls kaum als ein Schritt 
in dieser Richtung anzusehen sein. Sie hatte 
die Neufassung des Artikels 25 des Wahlge-
setzes zur Folge. Die Vertretungsquoten der 
Autonomen Republiken (1) , Autonomen Ge-
biete (5) und Nationalen Kreise (1) haben sich 
nicht geändert. Die Erh ung  der Vertretungs-
quote der Unionsrepubliken war durch die Be-
völkerungszunahme notwendig geworden, um 
ein zahlenmäßiges Gleichgewicht zwischen 
dem Nationalitätenrat und dem Unionsrat her-
zustellen.

Kurz vor dem Führungswechsel im Kreml ist 
das Dekret vom 29. August 1964 „über die 
Umsiedlung der in den Rayons des Wolgage-
bietes lebenden Deutschen" (AOS UdSSR 1964, 
Nr. 52, Art. 592) ergangen. Es dürfte in einem 
gewissen Zusammenhang mit dem geplanten 
Besuch Chruschtschows in Bonn gestanden 
haben, da auch das Dekret vom 13. Dezember 
1955 „über die Aufhebung der Beschränkun-

gen in der Rechtsstellung der Deutschen und 
ihrer Familienangehörigen, die sich in getrenn-
ter Ansiedlung befinden", bezeichnenderweise 
nach der Aufnahme der diplomatischen Bezie-
hungen zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und der Sowjetunion erlassen wurde. Das 
Dekret vom 29. August 1964 stellte nur eine 
Teilrehabilitierung der Wolgadeutschen dar. 
Die allgemeine Beschuldigung des Hochver-
rats, mit der die Zwangsumsiedlung begrün-
det worden war, wurde als Ausdruck der Sta- 
linschen Willkürherrschaft bezeichnet und 
widerrufen, zugleich aber das Deportations-
dekret vom 28. August 1941 aufrechterhalten. 
Dies bedeutet, daß den Wolgadeutschen eine 
Rückkehr in die alte Heimat verwehrt bleibt, 
obgleich sie unrechtmäßig aus ihr vertrieben 
wurden. Mit Recht ist dieses Dekret als ver-
fassungswidrig bezeichnet worden11). Es ge-
hört übrigens zu jenen Dekreten, die vom 
Obersten Sowjet der UdSSR nicht in Geset-
zesform bestätigt worden sind.

10) Der Anzeiger des Obersten Sowjets der UdSSR 
(Russische: Wedomosti Werchownowo Sowjeta 
SSSR) wird in diesem Beitrag mit AOS UdSSR, die 
Verordnungssammlung der Regierung der UdSSR 
(Russisch: Sobranie Postanowlenija Prawitel’stwa 
SSSR) mit VOS UdSSR abgekürzt.

11) Vgl. G. Geilke, Rehabilitierung der Wolgadeut- 
schen, in: Jahrbuch für Ostrecht, Bd. VI, 1. Hal 
band, 1965, S. 56.

Einen ähnlichen Charakter wies auch das De-
kret vom 28. April 1967 „über die Bürger tata-
rischer Volkszugehörigkeit, die auf der Krim 
gelebt haben" (AOS 1967, Nr. 36, Art. 493) auf, 
mit dem das Dekret vom 5. September 1967 
„über das Verfahren bei der Anwendung des 
Artikels 2 des Dekrets des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der UdSSR vom 28. April 
1956 (AOS UdSSR 1967, Nr. 36, Art. 494) ver-
bunden war. Mit dem ersten Dekret wurde die 
allgemeine Beschuldigung des Hochverrats, 
die nicht ausdrücklich dem Personenkult Sta-
lins zu Lasten gelegt wurde, als hinfällig er-
klärt, zugleich aber das Deportationsdekret 
vom 25. Juni 1944 nicht aufgehoben. Der 
Wortlaut des Dekrets vom 28. April 1956 ist 
nicht bekannt, da es nicht veröffentlicht wor-
den ist.



Es ist anzunehmen, daß er die Krimtataren 
von der den anderen deportierten Völkern 
gewährten Freizügigkeit ausnahm. Diese ist 
jetzt auch den Krimtataren zugestanden wor-
den, jedoch ist ihnen ebenso wie den Wolga-
deutschen nicht gestattet, in ihre alte Hei-
mat zurückzukehren. Gruppen von Krimtata-
ren haben in den letzten Jahren immer wieder 
versucht, in der Krim Fuß zu fassen. Gegen 
das Verbot haben zahlreiche Demonstrationen 
stattgefunden, die zu Zusammenstößen mit der 
Polizei führten. Die ungerechte Behand-
lung der Krimtataren hat bei der demokrati-
schen Opposition viel Anteilnahme ausgelöst 
und wird im Sacharow-Memorandum aus-
drücklich erwähnt. Im Sacharow-Brief wird die 
Wiederherstellung der Rechte der unter Stalin 
deportierten Nationalitäten und ihrer nationa-
len Autonomie sowie die Erlaubnis zur Rück-
kehr an ihre angestammten Wohnsitze gefor-
dert. Um Diskriminierungen vorzubeugen, 
wird außerdem der Verzicht auf die Eintra-
gung der Nationalität in Pässen und amt-
lichen Formularen verlangt. Es fragt sich aller-
dings, ob durch einen solchen Verzicht We-
sentliches zum Schutz der einzelnen Natio-
nalitäten, unter denen die Juden in letzter 
Zeit besonders Verfolgungen ausgesetzt sind, 
gewonnen würde.

Eine wesentliche Beschränkung der Befugnisse 
der Unionsrepubliken und damit eine Schwä-
chung des Sowjetföderalismus ist durch die 
Aufhebung der regionalen Volkswirtschafts-
räte und die Zentralisierung der Polizei, der 
Justiz und des Bildungswesens auf der Bundes-
ebene herbeigeführt worden. Die Ausführun-
gen Breshnews zur „nationalen Frage“ in sei-
nem Bericht lassen die Tendenz zur verstärk-
ten Russifizierung deutlich erkennen.

2. Sowjetdemokratie und Sowjetparlamenta-
rismus

Die spärlichen Bemühungen um den Ausbau 
der „Sowjetdemokratie" sind vor allem auf 
die Herausbildung einer gewissen Art von 
Sowjetparlamentarismus gerichtet gewesen. 
Es ist bezeichnend, daß der Oberste Sowjet 
der UdSSR immer häufiger als das sowjeti-
sche „Volksparlament" bezeichnet wird, ob-
gleich Lenin den Parlamentarismus in jeder 
Form strikt abgelehnt hat.
Die Erhöhung der Zahl der gewöhnlichen Mit-
glieder des Präsidiums des Obersten Sowjets 
der UdSSR von 16 auf 20 durch das Verfas-
sungsänderungsgesetz vom 3. August 1966 

(AOS UdSSR 1966, Nr. 32, Art. 702) dürfte 
allerdings zur Erhöhung der Effizienz des So-
wjetparlaments wenig beigetragen haben. 
Größere Bedeutung kam dagegen der Vergrö-
ßerung der Zahl der ständigen Ausschüsse des 
Obersten Sowjets der UdSSR zu, die auf Ini-
tiative des Vorsitzenden des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der UdSSR, Podgornyj, er-
folgte. Er begründete seinen Vorschlag damit, 
daß die wirtschaftlichen Probleme immer kom-
plizierter würden. Es sei daher notwendig, in 
der gesetzgeberischen Arbeit den besonderen 
Verhältnissen der einzelnen Wirtschaftszweige 
stärker Rechnung zu tragen. Podgornyj setzte 
sich für eine verstärkte Tätigkeit der ständi-
gen Ausschüsse ein. Er wies darauf hin, daß 
die ständigen Kommissionen „nicht immer aus-
reichende Möglichkeit hatten, sich sachlich und 
eingehend mit den Fragen dieses oder jenes 
Bereichs des wirtschaftlichen oder sozialen 
und kulturellen Aufbaus zu befassen". Auf 
seinen Vorschlag wurde die Zahl der ständi-
gen Ausschüsse der beiden Kammern, unter 
Aufteilung der Wirtschaftskommission des Na-
tionalitätenrats, durch Beschluß des Obersten 
Sowjets der UdSSR vom 3. August 1966 (AOS 
UdSSR 1966, Nr. 32, Art. 711) auf insgesamt 
zehn vergrößert. Neu errichtet wurden die 
ständigen Kommissionen für Industrie-, Ver-
kehrs- und Nachrichtenwesen; Bauwesen und 
Baustoffindustrie; Landwirtschaft; Gesund-
heitswesen und Soziale Fürsorge; Volksbil-
dung, Wissenschaft und Kultur; Handel und 
Dienstleistungen. Die bisherige Budgetkom-
mission wurde in eine Plan- und Budgetkom-
mission umgewandelt. Unverändert blieben 
die Mandatskommission und die Kommissio-
nen für Gesetzgebung und Auswärtige Ange-
legenheiten. In den Unionsrepubliken war 
eine Vergrößerung der Zahl der ständigen 
Ausschüsse bereits unter Chruschtschow er-
folgt.

Als weiterer ständiger Ausschuß ist durch den 
Beschluß der beiden Kammern des Obersten 
Sowjets der UdSSR vom 10. Dezember 1968 
(AOS UdSSR 1968, Nr. 51, Art. 492, 496) eine 
ständige Kommission für Jugendangelegenhei-
ten errichtet worden. Diese Neugründung läßt 
die Besorgnis der Sowjetführung über be-
stimmte Entwicklungen in der Sowjetjugend 
deutlich erkennen. Inzwischen wurde gemäß 
Beschluß der beiden Kammern vom 14. Juli 1970 
(AOS UdSSR 1970, Nr. 29, Art. 284, 301) noch 
eine ständige Kommission für den Natur-
schutz errichtet und die ständige Kommis-
sion für Industrie-, Verkehrs- und Nachrich-
tenwesen in zwei Kommissionen (Industrie; 



Verkehrs- und Nachrichtenwesen) aufgeteilt. 
Damit hat sich die Gesamtzahl der ständigen 
Ausschüsse auf dreizehn erhöht. Durch Gesetz 
vom 12. Oktober 1967 (AOS UdSSR 1967, 
Nr. 42, Art. 536) ist die „Ordnung der stän-
digen Kommissionen des Unionsrates und 
Nationalitätenrates des Obersten Sowjets der 
UdSSR" bestätigt worden.

Im Artikel 2 werden als Hauptaufgaben der 
ständigen Kommissionen bezeichnet:

a) Die Ausarbeitung von Vorschlägen zur Prü-
fung durch die zuständige Kammer oder das 
Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR;

b) die Ausarbeitung von Gutachten über Fra-
gen, die dem Obersten Sowjet der UdSSR und 
seinem Präsidium zur Prüfung unterbreitet 
worden sind;
c) die Unterstützung von staatlichen Organen 
und Organisationen, aber auch der Abgeord-
neten des Obersten Sowjets der UdSSR in 
ihrer Arbeit bei der Verwirklichung der Ent-
schließungen des Obersten Sowjets der UdSSR 
und seines Präsidiums;
d) die Kontrolle über die Tätigkeit der Mini-
sterien und Behörden der UdSSR, über all- 
unionistische Organisationen, aber auch repu-
blikanische und örtliche staatliche Organe und 
Organisationen bei der Verwirklichung der 
Verfassung der UdSSR, der Gesetze der UdSSR 
und anderer Entschließungen des Obersten So-
wjets der UdSSR und seines Präsidiums.

Bei der unterentwickelten Kontrollfunktion 
des Sowjetparlaments hat sich die Tätigkeit 
der ständigen Ausschüsse vor allem auf dem 
Gebiet der Gesetzgebung günstig ausgewirkt. 
Sie hat dazu beigetragen, daß vom Obersten 
Sowjet der UdSSR und seinem Präsidium eine 
Reihe von größeren Gesetzgebungsakten, wel-
che die unter Chruschtschow begonnenen 
Rechtsreformen mit gewissen Einschränkungen 
fortführten, verabschiedet worden sind. Unter 
diesen sind besonders die Grundlagen der 
Ehe- und Familiengesetzgebung (1968), der 
Bodengesetzgebung (1968), Gesundheitsgesetz-
gebung (1969), der Arbeitsgesetzgebung (1970) 
und der Wassergesetzgebung (1970) zu nen-
nen.

Breshnew hat in seinem Bericht die Ausarbei-
tung eines Gesetzes über die Rechtsstellung 
der Sowjetdeputierten auf allen Verwaltungs-
stufen angekündigt. In ihm sollen die Rechte 
und Kompetenzen der Sowjetdeputierten fest-
gelegt und die Verpflichtungen der Amtsträger 

gegenüber den Abgeordneten geregelt wer-
den.

Im Rahmen der Gesetzgebung der Obersten 
Sowjets der UdSSR und RSFSR sind außerdem 
die Gesetzgebungsakte zu erwähnen, die auf 
dem Gebiete der Strafverfolgung und des 
Strafvollzuges erlassen worden sind und zu 
entsprechenden Änderungen und Ergänzungen 
der Straf- und Strafprozeßgesetzbücher und zur 
Abfassung eines neuen Besserungsarbeitsge-
setzbuches geführt haben. Durch das Verfas-
sungsänderungsgesetz vom 11. Juli 1969 (AOS 
UdSSR, Nr. 29, Art. 246) ist die Kompetenz 
des Bundes gemäß Art. 14, Abs. u um die Fest-
legung der Grundlagen der Gesetzgebung 
über Besserungsarbeit erweitert worden. Die 
meisten dieser Gesetzgebungsakte lassen die 
Tendenz zu einer verschärften Kriminalpolitik 
erkennen.
Zu den wichtigsten Gesetzgebungsakten ge-
hört das Gesetz vom 12. Oktober 1967 „über 
die allgemeine Wehrpflicht“ (AOS UdSSR, 
1967, Nr. 42, Art. 522). Es tritt an die Stelle des 
Dekrets über die allgemeine Wehrpflicht vom 
1. September 1939. Das neue Wehrpflichtge- 
setz berücksichtigt die Anforderungen, die mit 
der Möglichkeit eines totalen Kernwaffenkrie-
ges verbunden sind. Es enthält im Vergleich 
zum alten Wehrpflichtgesetz nicht nur einige 
wesentliche Veränderungen, sondern auch eine 
Reihe von neuen Bestimmungen. Die Wehr-
dienstzeit wird bei einer Festsetzung des all-
gemeinen Wehrdienstalters auf 18 Jahre — 
bei Absolventen von Mittelschulen und ent-
sprechenden Lehranstalten auf 17 Jahre — um 
ein Jahr verringert und gleichzeitig die nach 
dem Zweiten Weltkrieg abgeschaffte obligato-
rische vormilitärische Ausbildung wieder ein-
geführt. Durch diese sollen alle Jugendlichen 
von der 9. Klasse an erfaßt werden. Gleich-
zeitig soll die militärtechnische Sonderausbil-
dung durch den Wehrverband „DOSSAAF“ 
wesentlich verbessert werden.

3. Die zentrale und lokale Sowjetverwaltung

Nach der Reorganisation der Bundesverwal-
tung, die mit der Aufhebung der Verwaltungs-
reformen Chruschtschows verbunden war, 
wies die Sowjetregierung am 31. Dezember 
1965 unter Einschluß der 15 Ministerpräsiden-
ten der Unionsrepubliken einen Bestand von 
82 Personen auf (gegen 76 vom 31. Dezember 
1962, unmittelbar nach der Großen Verwal-
tungsreform von Chruschtschow). Die tah 
der Bundesministerien kam dem Stande am 



31. Dezember 1952, das heißt kurz vor dem 
Tode Stalins, sehr nahe. Damals gab es 52 Mi-
nisterien, jetzt waren es 47 (2  Allunionisti- 
sche und 25 unionsrepublikanische Ministe-
rien). Inzwischen hat sich die Zahl der Mini-
sterien weiter vergrößert12 ). Der Ministerrat 
der UdSSR wies am 31. Dezember 1970 einen 
Bestand von 97 Mitgliedern auf. Die Gesamt-
zahl der Bundesministerien hat sich von 47 auf 
57 erhöht. Die Zahl der Allunionistischen Mi-
nisterien ist von 22 auf 26 und der unions-
republikanischen Ministerien von 25 auf 31 
angewachsen.
Unter den institutioneilen Veränderungen auf 
der Bundesebene sind drei Ministerien beson-
ders hervorzuheben. Von Chruschtschow wur-
de das Ministerium für innere Angelegen-
heiten (MWD) 1960 als Bundesministerium 
aufgelöst. Die Innenministerien in den 
Unionsrepubliken wurden gleichzeitig in Mi-
nisterien zum Schutz der öffentlichen Ord-
nung umbenannt. Mit dem Dekret vom 
26. Juli 1966 (AOS UdSSR 1966, Nr. 30, Art. 
594) wurde ein unionsrepublikanisches Mini-
sterium zum Schutz der öffentlichen Ordnung 
(MOOP) errichtet, das mit dem Dekret vom 
25. November 1968 (AOS UdSSR 1968, Nr. 48, 
Art. 467) wieder in Ministerium für innere 
Angelegenheiten (MWD) umbenannt wurde. 
Es fungiert wie in den Zeiten Stalins vorwie-
gend als Polizeiministerium. Bereits bei der Er- 
richtung des Ministeriums zum Schutz der 
öffentlichen Ordnung war anhand der gleich-
zeitig erlassenen Gesetzgebungsakte zu er-
sehen, daß dem neuen Polizeiministerium die 
Aufgabe zufallen sollte, nicht nur Kriminelle, 
sondern auch sonstige .Elemente', die eine Ge-
fahr für das in der Sowjetunion bestehende 
Herrschafts- und Gesellschaftssystem bedeute-
ten, erfolgreicher zu bekämpfen. Dies dürfte 
nach der Umbenennung des MOOP in MWD 
erst recht der Fall sein. Die Aktivität des KGB 
und MWD in den letzten Jahren, die Bresh-
new besonders hervorhob, läßt erkennen, daß 
sich der polizeistaatliche Charakter der So-
wjetunion unter den Nachfolgern Chru-
schtschows wesentlich verstärkt hat, wenn er 
auch nicht die Auswüchse der Stalin-Ära auf-
weist.

Die Beschränkung der Befugnisse der sowjeti-
schen Staatspolizei (KGB-MWD) ist eine der 
Hauptforderungen der demokratischen Oppo-

12)Zum Stand des Ministerrats am 31. Juli 1968 
nS Osteuropa, 19. Jg., 1969, s- 37 ff.; zum Stand 
aC der Regierungsbildung am 15. Juli 1970 — 

AOS UdSSR 1970, Nr. 29, Art. 277. 

sition. Dies gilt vor allem auch für die beson-
dere Rolle der Polizei im Strafvollzug. In dem 
Sacharow-Brief wird neben einer Amnestie für 
politische Häftlinge eine gesellschaftliche Kon-
trolle über alle Gefängnisse, Lager und psych-
iatrischen Kliniken gefordert. Eine weitere 
Forderung, die sich auf den Bereich der inne-
ren Verwaltung bezieht, ist die Einführung 
eines einheitlichen Paßsystems für die Ein-
wohner von Städten und Dörfern und die stu-
fenweise Aufhebung des Systems amtlicher 
Paßvermerke.
Die Auseinandersetzung mit der demokrati-
schen Opposition dürfte einer der Gründe ge-
wesen sein, der die Nachfolger Chruschtschows 
veranlaßt hat, auch das 1956 aufgelöste 
unionsrepublikanische Justizministerium mit 
dem Dekret vom 31. August 1970 (AOS UdSSR 
1970, Nr. 36, Art. 361) wiederherzustellen. Dem 
Justizministerium wird unter Beseitigung der 
bisherigen Zweigleisigkeit auf dem Gebiete 
der Justizverwaltung (Juristische Kommissio-
nen, Oberste Gerichte) die Aufgabe zufallen, 
die Tätigkeit der Justizorgane und Gerichte 
der einzelnen Republiken zu koordinieren und 
die Rechtsprechung zu vereinheitlichen.

Große Bedeutung kommt auch dem mit Dekret 
vom 3. August 1966 (AOS UdSSR 1966, Nr. 32, 
Art. 692) errichteten neuen unionsrepublikani-
schen Ministerium für Bildung zu. Fast 49 
Jahre lang sind die Volksbildung und damit 
die allgemeinbildenden Schulen eine Angele-
genheit der Unionsrepubliken gewesen. Für 
die Hochschul- und höhere Fachschulbildung, 
die seit Stalin einem unionsrepublikanischen 
Ministerium unterstand, war dagegen in erster 
Linie der Bund zuständig. Die Unterstellung 
des gesamten Schulwesens unter die Moskauer 
Zentrale dürfte bildungs- und gesellschafts-
politische Gründe haben. Sie dient vor allem 
der Ausdehnung der allgemeinen Schulpflicht 
auf die oberen Klassen der „Mittelschule“. 
Durch die verstärkte Zentralisierung wird aber 
nicht nur die Modernisierung, sondern auch 
die Russifizierung des gesamten Erziehungs- 
und Bildungswesens gefördert.

Die Rechtsstellung der Ministerien ist in Ver-
bindung mit der Wirtschaftsreform durch die 
Allgemeine Ordnung über die Ministerien der 
UdSSR, die durch die Verordnung des Minister-
rats der UdSSR vom 10. Juli 1967 bestätigt wor-
den ist (VOS UdSSR 1967, Nr. 17, Art. 116), neu 
geregelt worden. In der Ordnung werden die 
Hauptaufgaben und grundlegende Organisa-
tionsfragen sowie die Funktion der Ministerien 
behandelt. Dabei wird auch auf das Verhältnis 



zwischen Ministerium und Betrieb eingegan-
gen. Die Ministerienordnung ist ergänzt wor-
den durch eine zweite VO vom 10. Juli 1967 
„Uber die zusätzliche Erweiterung der Rechte 
der Minister der UdSSR" und durch eine 
weitere VO betreffend Fragen, die den Mini-
sterräten der Unionsrepubliken zur Entschei-
dung übertragen wurden.

In dem Bericht Kossygins wird gefordert, daß 
sich die Wirtschaftsministerien auf die Grund-
entscheidungen in ihrem Verwaltungsbereich 
konzentrieren sollen. Die operative Leitung 
der Betriebe soll durch die Produktionsver-
einigungen erfolgen. Er teilte mit, daß in den 
Ministerien für Kohlen-, Ol- und Chemische 
Industrie eine Überprüfung ihrer Organisa-
tionsstruktur stattgefunden hat, die auch bei 
anderen Ministerien erfolgen soll. Bei dem 
Aufbau der Wirtschaftsverwaltung ist in der 
Regel von zwei oder drei Stufen auszugehen.

Die Gesamtzahl der in der Verfassung aufge-
führten Komitees hat sich in der gleichen Zeit 
von 12 auf 17 vergrößert. Unter ihnen ist die 
zentrale Kontrollbehörde den größten Ver-
änderungen unterworfen gewesen. Unter 
Chruschtschow war im November 1962 durch 
die Schaffung einer einheitlichen Partei- und 
Staatskontrolle, deren Leitung dem ZK-Sekre- 
tär Schelepin übertragen wurde, ein gewalti-
ger Kontrollapparat geschaffen worden. 
Hauptsächlich aus machtpolitischen Erwägun-
gen, vor allem um den Einfluß Schelepins zu-
rückzudrängen, wurde die Verbindung zwi-
schen der Partei- und Staatskontrolle ebenso 
wie 1934 wieder aufgelöst. Durch das Gesetz 
„Uber die Organe der Volkskontrolle in der 
UdSSR" vom 9. Dezember 1965 (AOS UdSSR 
1965, Nr. 49, Art. 718) wurde das bisherige 
Komitee für Staats- und Parteikontrolle, so-
weit es für den staatlichen Bereich zuständig 
war, in ein Komitee für Volkskontrolle umge- 
wandelt und mit einem gesellschaftlichen Un-
terbau versehen. Im Gesetz wurde der Mini-
sterrat der UdSSR ermächtigt, ein Statut der 
Volkskontrolle zu erlassen. Seine Veröffentli-
chung erfolgte erst drei Jahre später durch eine 
gemeinsame Verordnung des Zentralkomitees 
der KPdSU und des Ministerrats der UdSSR 
vom 17. Dezember 196813). Aus dem Statut 
geht eine verstärkte Einflußnahme der Partei 
auf die Volkskontrolle und ein weiterer Aus-
bau der gesellschaftlichen Elemente hervor. 

13) Wortlaut: Sprawotschnik partijnowo rabotnika 
(Handbuch des Parteiarbeiters), 9. Folge, Moskau 
1969, S. 184 ff. 14) Vgl. Prawda vom 14. 3. 1971.

Aus der Aufgabenstellung ist zu ersehen, daß 
es sich bei der Volkskontrolle in erster Linie 
um eine Wirtschafts- und Disziplinarkontrolle 
handelt.
Nach der Reorganisation der Staatsverwaltung 
ist unter Berufung auf Lenin immer wieder 
eine klare Abgrenzung der Verwaltungsbe-
reiche von Partei und Staat gefordert worden, 
Die zuständigen Parteiorgane sollen die Ar-
beit der Verwaltungsorgane der Sowjets, die 
auch für die Wirtschaft zuständig sind, lenken. 
Sie sollen sie in ihrer operativen Verwal-
tungstätigkeit nicht ersetzen. In diesem Zu-
sammenhang ist die allgemeine Tendenz, die 
Befugnisse der lokalen Sowjets und damit 
auch ihrer Verwaltungsorgane zu vergrößern, 
bedeutsam. Dies ist in begrenztem Umfange 
in dem Gesetz vom 26. Juni 1968 „über die 
Grundrechte und -pflichten der Dorf- und Sied-
lungssowjets der Deputierten der Werktäti-
gen" (AOS UdSSR 1968, Nr. 27, Art. 236) ge-
schehen. Ein weiteres Gesetz „Uber die Grund-
rechte und -pflichten der Rayon-(Bezirks-) und 
Stadtsowjets der Deputierten der Werktäti-
gen" befindet sich in Ausarbeitung. Mitte 
März 1971 ist ein ZK-Beschluß über Maßnah-
men zur weiteren Verbesserung de
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r Arbeit 
der Rayon- und Stadtsowjets veröffentlicht 
worden ).
Die Stärkung der verfassungsrechtlichen Stel-
lung der örtlichen Sowjets wird mit der Not-
wendigkeit des Ausbaus der gesellschaftlichen 
Selbstverwaltung begründet. Tatsächlich kann 
von einer Selbstverwaltung auf lokaler Ebene 
solange keine Rede sein, wie die Verwal-
tungsorgane der örtlichen Sowjets integrie-
rende Bestandteile einer einheitlichen Staats-
verwaltung bilden, die auf dem Organisations-
prinzip des „demokratischen Zentralismus 
beruht. Die Umwandlung der Stadt-, Rayon- 
und Dorfsowjets in wirkliche Selbstverwal-
tungsorgane, die in der Zukunft durchaus 
möglich wäre, würde einen wesentlichen 
Schritt auf dem Wege der Demokratisierung 
des Sowjetstaates und der Sowjetgesellschaft 
darstellen. Die beabsichtigte Erweiterung der 
Rechte der lokalen Organe der unmittelbaren 
Staatsverwaltung könnte den Ansatzpunkt zu 
dieser Entwicklung bilden.
Als weiteren Schritt auf dem Wege der gesell-
schaftlichen Selbstverwaltung wird die stär-
kere Teilnahme der Bevölkerung an der Ver-
waltungstätigkeit hingestellt. Durch die frei-
willige Mitarbeit der Bürger soll ein wesent 14



licher Abbau des hauptamtlichen Sowjetappa-
rats erreicht werden. Die bisherigen Bemü-
hungen in dieser Richtung betreffen allerdings 
meist Verwaltungsabteilungen von geringer 
politischer Bedeutung, so auf dem Gebiete der 
Bildung, des Handels und des Wohnungs-
wesens. Im Oktober 1969 wurden in einer 
gemeinsamen Verordnung des ZK der KPdSU 
und des Ministerrats der UdSSR Maßnahmen 
zur Vervollkommnung und Verbilligung des 
Verwaltungsapparats vorgesehen.

4. Das Verhältnis von Legislative und
Exekutive

Von der regen Gesetzgebungstätigkeit des 
Obersten Sowjets der UdSSR läßt sich jedoch 
nicht auf eine größere Bedeutung der Legisla-
tive schließen, da das Sowjetparlament bisher 
nur zu kurzen Tagungen zusammentrat. 1967 
hat man unter Verletzung des Art. 46 Abs. 1 
der Bundesverfassung sogar unterlassen, das 
Sowjetparlament zweimal einzuberufen. Da-
bei hatte Podgornyj den Sowjets auf dem 
XXIII. Parteitag größere Selbständigkeit und 
teilweise erweiterte Befugnisse in Aussicht ge-
stellt.

Die offiziellen Reformbestrebungen sind dar-
auf gerichtet, die Sowjetlegislative im Ver-
hältnis zur Sowjetexekutive wesentlich zu 
stärken. Dies soll teils durch eine Ausdehnung 
der Sitzungsperioden der großen Vertretungs-
körperschaften, teils durch eine Begrenzung 
der Befugnisse der Exekutivorgane erreicht 
werden. Die vom Standpunkt des Rätesystems 
und nicht nur eines westlichen Parlamentaris-
mus unmöglich kurze Tagungsdauer des Ober-
sten Sowjets der UdSSR hat zur Folge, daß 
seine Tätigkeit in der langen Zwischenzeit 
vom Präsidium, also dem kollegialen Staats-
oberhaupt, wahrgenommen wird. Dies führt 
dazu, daß die Gesetzgebung fast die ganze 
Zeit über durch Dekrete (Ukazy) des Präsi-
diums erfolgt, welche die Kraft endgültiger 
formeller Gesetze (Zakony) erst nach der Be-
stätigung durch den Obersten Sowjet der 
UdSSR erlangen. In einzelnen Fällen wurde in 
den letzten Jahren von dieser Bestätigung be-
wußt abgesehen. Eine weitere Form der Recht-
setzung auf dem Verordnungswege stellen 
die »gemeinsamen Rechtsverordnungen des 
Ministerrats der UdSSR und des Zentralkomi- 
fees der KPdSU" dar. An ihnen soll auf der 
undesebene anscheinend festgehalten wer- 

den. Dagegen wird eine ähnliche Form der 
echtsetzung oder Beschlußfassung auf den 

unteren Verwaltungsstufen bekämpft, um 
einer Bevormundung der Sowjetorgane durch 
die Parteiorgane, die ständig beklagt wird, 
vorzubeugen.
Um das Rätesystem zu beleben, ist von dem 
bekannten Staatsrechtler Lepeschkin15), aber 
auch von anderer Seite vorgeschlagen worden, 
bei den Wahlen zu den Sowjets, die aufgrund 
einer Einheitsliste erfolgen, in Zukunft nicht 
einen, sondern mehrere Kandidaten zuzulas-
sen. Ähnliche Forderungen werden seit eini-
ger Zeit auch bei den Wahlen zu den wesent-
lich wichtigeren Parteiorganen erhoben. Mit 
der Verwirklichung dieser Vorschläge dürfte 
bei der heutigen innenpolitischen Lage 
nicht zu rechnen sein. Eine gewisse Bedeutung 
kommt der Wiederherstellung des kollegialen 
Aufbaus der Exekutivorgane der Sowjets auf-
grund des kollektiven Führungsprinzips zu. Die 
kollegiale Struktur fördert die Diskussion und 
trägt zu einer Berücksichtigung verschiedener 
Gesichtspunkte und damit zur Auflockerung 
des totalitären Systems bei. Einen ähnlichen 
Effekt erhoffte sich Chruschtschow von dem 
von ihm eingeführten Turnussystem, das die 
gewählten Funktionäre in bestimmten Ab-
ständen auswechselte. Nachdem es in der Par-
tei abgeschafft worden ist, ist es auch für 
die Sowjets und Massenorganisationen, für 
die es im Parteiprogramm vorgesehen war, 
gegenstandslos geworden.

15) Vgl. A. I. Lepeschkin: Woprossy rasvitija nauki 
Sowjetskowo gosudarstwennowo prawa (Fragen der 
Entwicklung der sowjetischen Staatsrechtswissen-
schaft), Sowjetskoje Gossudarstwo i Prawo, 1965, 
Nr. 2, S. 12. Vgl. auch die Besprechung von A. 
Sawin im Mai-Heft 1969 der Zeitschrift Nowyj Mir.

Diese schüchternen Ansätze zum Ausbau der 
Sowjetdemokratie, die auf dem XXIV. Partei-
tag keinen Auftrieb mehr erhalten haben, ge-
nügen der demokratischen Opposition nicht. 
Im Sacharow-Brief wird eine Erweiterung der 
Rechte und der Verantwortung des Obersten 
Sowjets der UdSSR, die Aufstellung von meh-
reren Kandidaten bei den Wahlen zu den Par-
tei- und Sowjetorganen sowie die Unabhän-
gigkeit der Gerichte und der Staatsanwalt-
schaft gefordert. Andere Dokumente der de-
mokratischen Opposition gehen in ihren For-
derungen noch wesentlich weiter.

5. Die Gewährung der Grundrechte

Im Rahmen der Bestrebungen, das Rätesystem 
zu beleben, kommt der Frage nach einer Ga-
rantie der in der Bundesverfassung aufgeführ-



ten Grundrechte eine besondere Bedeutung zu. 
Die Grundrechte stellen nach der bisherigen 
sowjetischen Auffassung, die sich aus der 
orthodox-kommunistischen Grundauffassung 
ergibt, nur Rechtsgewährungen des Staates 
dar, die jederzeit eingeschränkt oder zurückge-
nommen werden können. Obwohl sich diese 
grundsätzliche Einstellung zu den Grundrech-
ten nicht geändert hat, haben sich unter 
Chruschtschow gewisse Ansätze zu einem 
Schutz der Grundrechte herausgebildet. Sie 
sind in einer stärkeren Berücksichtigung des 
Schutzes der Persönlichkeit im materiellen 
Recht, in der Beschränkung der Befugnisse der 
Verwaltungsorgane im Verhältnis zum Staats-
bürger und in der Einführung eines auf dem 
Enumerationsprinzip beruhenden Verwal-
tungsstreitverfahrens im Rahmen des Zivil-
prozesses zum Ausdruck gekommen.

Unter Chruschtschows Nachfolgern ist die ein-
heitliche Regelung des Beschwerderechts, das 
in der Bundesverfassung nicht verankert ist, 
hinzugetreten. Ihr liegt das Gesetz vom 
26. Juni 1968 (AOS UdSSR 1968, Nr. 27 
Art. 237) zugrunde. Bei der formlosen Ver-
waltungsbeschwerde, die mit einer Petition 
nicht gleichzusetzen ist, wird in der neuen 
Beschwerdeordnung zwischen dem Vorschlag 
(predlozenie), der Eingabe (zajavlenie) und 
der Beschwerde im engeren Sinn (zaloba) 
unterschieden. Auch wenn sich das Be-
schwerdeverfahren zusammen mit dem ge-
richtlichen Verwaltungsstreitverfahren besser 
als bisher bewähren sollte, könnte es den be-
sonderen Schutz der Grundrechte, den selb-
ständige Verwaltungsgerichte und ein Verfas-
sungsgericht bieten würden, nicht ersetzen.

6. Das Schicksal der Verfassungsreform

Während die derzeitige Sowjetführung an der 
absoluten Parteidiktatur festhält, strebt die 
demokratische Opposition teils eine konstitu-
tionelle Einparteiherrschaft, teils ein Mehr-
parteiensystem auf sozialistischer Grundlage 
an. Diese Lage hat die Bereitschaft des Führer-
kollektivs im Kreml, die von Chruschtschow 
angestrebte Verfassungsreform zu verwirk-
lichen, weiter vermindert. Durch Beschluß des 
Obersten Sowjets der UdSSR vom 11. Dezem-
ber 1964 (AOS UdSSR 1964, Nr. 51, Art. 572) 
ist Breshnew an Stelle von Chruschtschow 
zum Vorsitzenden der Verfassungskommis-
sion gewählt worden. In dieser Eigenschaft 
hat er bisher keinerlei Aktivität entwickelt. 
Durch Beschluß des Obersten Sowjet der 

UdSSR vom 19. Dezember 1966, (Nr. 51, 
Art. 1052) wurden 33 Mitglieder der Kommis-
sion, die einen Bestand von insgesamt 96 Mit-
gliedern neben den Vorsitzenden aufweist, 
ausgewechselt. Dabei schieden mit Denisow 
und Romaschkin die einzigen Staatsrechtler 
aus. über die Tätigkeit der Kommission ist 
seitdem nichts mehr bekannt geworden. 
Breschnew hat sich auf dem XXIV. Parteitag 
über die Verfassungsreform nicht geäußert. 
Anscheinend sind die Nachfolger Chru-
schtschows der Auffassung, daß sie ihre ortho-
doxe Linie besser im Rahmen der geltenden 
Bundesverfassung der UdSSR, die früher als 
„Stalinsche Verfassung" bezeichnet wurde, 
verwirklichen können.

Die Entwicklung zwischen den beiden Partei-
tagen zeigt, daß dem Staatsapparat im Ver-
hältnis zum Parteiapparat eine wesentlich 
größere Bedeutung zukommt, wie dies auf 
dem XXIV. Parteikongreß der KPdSU zum 
Ausdruck gekommen ist.

Die verstärkte Kontrolle der Parteiorgane 
über die Staatsorgane, die auf dem Parteitag 
gefordert wurde, wird sich daher nur schwer 
verwirklichen lassen.

Breshnew wird dem Ziel der Alleinherr-
schaft nur näher kommen, wenn es ihm ge-
lingt, die Kontrolle über den Staatsapparat 
in größerem Umfange zu gewinnen. Dabei bie-
ten sich ihm zwei Möglichkeiten. Er kann den 
erneuten Versuch machen, die Ämter des Par-
tei- und Regierungschefs, wie es auch in einer 
späteren Phase unter Stalin und Chruschtschow 
der Fall war, in einer Hand zu vereinen, soweit 
er es nicht vorzieht, das Amt eines Vorsitzen-
den des Ministerrats der UdSSR einem Mann 
seines Vertrauens zu übertragen. Er kann aber 
auch einen anderen Weg beschreiten. Er 
könnte die von ihm angestrebte Kontrolle 
auch über die Verbindung der Ämter des Ge-
neralsekretärs und des „Staatspräsidenten" er-
reichen, wie sie in Rumänien vorliegt und jetzt 
auch in Bulgarien beabsichtigt ist. Bis vor kur-
zem war dies auch bei der DDR der Fall. Eine 
solche Lösung würde den Ausbau oder die Um-
wandlung des Präsidiums des Obersten So-
wjets der UdSSR zu einem „Staatsrat" erfor-
dern, was im Rahmen der bisher wieder auf-
geschobenen Verfassungsreform leicht zu er-
reichen wäre.

Beiden Lösungen werden sich diejenigen So-
wjetführer widersetzen, welche wie Kossygin 



für die Eigenständigkeit des Staatsapparats 
eintreten oder das „kollektive Führungsprin-
zip" in jedem Fall einer Einmannherrschaft 
vorziehen. Daher wird in nächster Zeit im Zu-
sammenhang mit der von Breshnew ange-
kündigten Parteisäuberung mit einer wesent-
lichen Verschärfung des Machtkampfes im 
Kreml und damit auch der Auseinanderset-

zung zwischen dem Partei- und Staatsapparat 
zu rechnen sein. Auch wird sich die „demo-
kratische Opposition" durch die verstärkte 
ideologische Indoktrination und repressive 
Maßnahmen kaum davon abhalten lassen, ihre 
Forderung nach einer „Liberalisierung“ und 
„Demokratisierung" des bestehenden politi-
schen Systems weiterzuverfolgen.


